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Vermittlungsausschuss: Einigung zum Wachstumschancengesetz läuft auf Hochtouren 

Mit den Steuerentlastungen des Wachstumschancengesetzes will die Ampel-Koalition aus SPD, 

Grünen und FDP die lahmende Wirtschaft anschieben. Länder und Kommunen hatten allerdings 

kritisiert, dass bei ihnen der Großteil der Steuermindereinnahmen anfallen sollte. Deswegen 

wurde – vor allem mit den Stimmen der Union – der Gesetzentwurf im Bundesrat blockiert. 

Am 09.02.2024 hat man in einer Arbeitsgruppe, die den für den 21.02.2024 geplanten Termin des 

Vermittlungsausschusses vorbereitet, eine weitgehende Einigung mit der Union erzielt. Demnach 

soll das Entlastungsvolumen für die Wirtschaft nur noch 3,2 Mrd. € pro Jahr betragen. Das Volu-

men wird damit in etwa halbiert. Vor allem die Kommunen werden nicht so stark belastet. Auf sie 

sollen 555 Mio. € der erwarteten Steuermindereinnahmen des Staates entfallen, auf den Bund 

knapp 1,4 Mrd. € und auf die Länder knapp 1,3 Mrd. €. 

Dem Vernehmen nach ist das Kernstück des geplanten Gesetzes, die geplante Prämie in Höhe 

von 15 Prozent der Gesamtsumme bei Investitionen in Klimaschutzmaßnahmen, nicht mehr in 

dem Paket enthalten ebenso wie die von der Ampel-Koalition vorgesehene Anzeigepflicht für na-

tionale Steuergestaltungen. 

Die Einigung zum Wachstumschancengesetz steht allerdings unter dem Vorbehalt einer Einigung 

zu einer Forderung, die von der Union während den Verhandlungen erhoben wurde: Die Ampel 

soll die kürzlich von ihr beschlossenen Maßnahmen zum Agrardiesel zurücknehmen. Diese Forde-

rung kann zwar nicht mehr in das laufende Gesetzgebungsverfahren eingefügt werden, allerdings 

könnte der Vermittlungsausschuss sich darauf einigen, sie in einem künftigen Verfahren unterzu-

bringen. 

 

BMF: Stand der Doppelbesteuerungsabkommen und anderer Abkommen im Steuerbereich so-

wie der Abkommensverhandlungen am 01.01.2024 

Mit BMF-Schreiben vom 15.01.2024 wurde eine aktuelle Übersicht über den derzeitigen Stand 

(01.01.2024) der Doppelbesteuerungsabkommen und anderer Abkommen sowie der Abkom-

mensverhandlungen veröffentlicht. 

 

BFH: EuGH-Vorlage – Dienstleistungskommission und Leistungsort 

Der BFH hat dem EuGH mit Beschluss vom 23.08.2023 (XI R 10/20) verschiedene umsatzsteuer-

rechtliche Fragen zur Dienstleistungskommission und dem unzutreffenden Steuerausweis nach 

§ 14c UStG zur Vorabentscheidung vorgelegt. 

Die Klägerin, eine in Deutschland ansässige Unternehmerin, entwickelte und vertrieb Spiele-Apps 

für Smartphones und Tablets. Für den Vertrieb nutzte sie unter anderem eine Internet-basierte di-

gitale Vertriebsplattform für Software (sog. Appstore), die von einem irischen Unternehmen be-

trieben wurde. Die Endkunden konnten die Spiele-Apps der Klägerin in den Streitjahren aus-

schließlich über den Appstore herunterladen. Der Appstorebetreiber rechnete die App-Käufe mo-

natlich mit der Klägerin ab und behielt eine Provision von 30 % ein. Im Klageverfahren stritten die 

Klägerin und das Finanzamt um die Frage, wer umsatzsteuerrechtlich als Leistungserbringer ge-

genüber den Endkunden anzusehen ist. Das Finanzamt vertrat die Auffassung, der Appstorebetrei-

ber sei lediglich als Vermittler anzusehen. Hingegen lag nach Auffassung der Klägerin eine Dienst-

leistungskommission vor: Sie habe ihre Dienstleistungen an den Appstorebetreiber erbracht und 
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dieser die Leistungen an die Endkunden. Die unterschiedlichen Auffassungen haben grundle-

gende Bedeutung für die Besteuerung der Leistungen der Klägerin, da diese im Streitfall entwe-

der in Deutschland oder in Irland als ausgeführt anzusehen sind. Das Finanzgericht teilte die Sicht-

weise der Klägerin und sah deren Dienstleistungen als nicht in Deutschland ausgeführt an. 

Der Streitfall betrifft die Rechtslage bis zum 31.12.2014. Die ab dem 01.01.2015 geschaffene Spe-

zialregelung in Art. 9a MwStDVO bzw. § 3 Abs. 11a UStG einer Dienstleistungskommission für 

elektronische Dienstleistungen, die über ein Telekommunikationsnetz, eine Schnittstelle oder ein 

Portal wie einen Appstore ausgeführt werden, fand noch keine Anwendung. Der BFH erhofft sich 

daher mit seiner ersten Vorlagefrage eine Klarstellung durch den EuGH, unter welchen Vorausset-

zungen in diesen Fällen von einer Dienstleistungskommission nach der allgemeinen Regelung in 

Art. 28 MwStSystRL, § 3 Abs. 11 UStG auszugehen ist. Angesichts des Umfangs der Umsätze, die 

über Appstores abgewickelt wurden, erscheint dem BFH eine Klärung durch den EuGH erforder-

lich, um eine unterschiedliche Beurteilung in den Mitgliedstaaten zu verhindern. 

Sollte der EuGH das Vorliegen einer Dienstleistungskommission im Streitfall bejahen, so möchte 

der BFH mit seiner zweiten Vorlagefrage geklärt wissen, nach welchen Grundsätzen der Leis-

tungsort für den Umsatz der Klägerin (Kommittentin) an den Appstorebetreiber (Kommissionär) 

zu bestimmen ist. Die Dienstleistungskommission nach Art. 28 MwStSystRL führe – ausweislich der 

EuGH-Rechtsprechung – zu einer Fiktion zweier gleichartiger Dienstleistungen, die nacheinander 

erbracht werden. Der Kommissionär wird so behandelt, als ob er zunächst die Dienstleistungen 

vom Kommittenten erhalten hätte und anschließend diese selbst an den Kunden erbringt. Der 

BFH und die deutsche Finanzverwaltung vertreten die Auffassung, dass die Fiktion aber nur hin-

sichtlich des Leistungsinhalts und des Leistungszeitpunkts Anwendung findet. Hingegen soll für 

die Leistung des Kommittenten an den Kommissionär sowie für dessen Leistung an den Endkun-

den die Bestimmung des Leistungsorts gesondert für den jeweiligen Umsatz erfolgen. Folglich 

können sich daher bei einer Dienstleistungskommission unterschiedliche Leistungsorte für die 

Leistung des Kommittenten und die des Kommissionärs ergeben.  

Der BFH hat aber Zweifel, ob dieses Verständnis dem Unionsrecht entspricht. Die Fiktion könne 

auch bedeuten, dass beide Leistungen (die des Kommittenten an den Kommissionär und die des 

Kommissionärs an den Endkunden) zumindest hinsichtlich der Bestimmung des Leistungsorts oder 

sogar vollständig identisch, z.B. im Hinblick auf bestimmte Steuerbefreiungen, zu behandeln sind. 

Dies würde eine grundsätzlich vergleichbare Behandlung der mittelbar und unmittelbar erbach-

ten Leistungen sicherstellen. Die Besteuerung einer Leistung hinge nicht vom Vertriebsweg ab 

und das Steueraufkommen würde weiter dem Mitgliedstaat zustehen, dem es nach den Regelun-

gen des Unionsrechts bei unmittelbarer Leistungserbringung zustünde. 

Sollte der EuGH zu der Überzeugung gelangen, dass eine Dienstleistungskommission vorliegt und 

der Leistungsort für die Dienstleistung der Klägerin nicht in Deutschland, sondern in Irland liegt, 

käme die dritte Vorlagefrage zum Tragen. Der Appstorebetreiber hatte im Namen der Klägerin 

Bestellbestätigungen mit gesondertem Ausweis deutscher Umsatzsteuer erstellt und an die End-

kunden übermittelt. Der BFH möchte geklärt wissen, ob dies eine Haftung der Klägerin nach 

§ 14c UStG für den zu Unrecht ausgewiesenen Steuerbetrag begründet. Zwar hatte der EuGH be-

reits entscheiden, dass fälschlicherweise in Rechnung gestellte Mehrwertsteuer gegenüber End-

verbrauchern keine solche Haftung begründen soll (vgl. TAX WEEKLY # 44/2022). Der BFH zwei-

felt aber, ob dies auch im Streitfall gelten könne, da er eine Gefährdung des Steueraufkommens 

der EU für möglich hält. Durch den gesonderten Ausweis deutscher Umsatzsteuer werde der 

deutsche Fiskus unzutreffend als Steuergläubiger ausgewiesen, obwohl das Besteuerungsrecht 

letztlich dem irischen Fiskus zustehen würde. Der Steuerausweis könne dazu führen, dass der iri-

sche Fiskus von der Steuererhebung absieht. 
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Der Streitfall hat seinen Ursprung zwar im Bereich der elektronisch erbachten Dienstleistungen. 

Die vom BFH mit der zweiten Vorlagefrage formulierten Zweifel betreffen hingegen die allgemei-

nen Grundsätze zur umsatzsteuerrechtlichen Behandlung der Dienstleistungskommission und ge-

hen damit über die elektronisch erbrachten Dienstleistungen hinaus. Abhängig von der Wirkung, 

die der EuGH der Fiktion in Art. 28 MwStSystRL beimessen wird, könnte dies Auswirkungen so-

wohl auf die Bestimmung des Leistungsorts, als auch auf die Anwendbarkeit von Steuerbefreiun-

gen entlang der Leistungskette haben. 

 

BFH: Steuerbilanzielle Behandlung eines "Beteiligungsbetrags" des Kfz-Händlers zur Absiche-

rung des Restwertrisikos durch den Hersteller im Rahmen des Leasing-Restwertmodells  

Der BFH hatte mit Urteil vom 13.11.2023 (XI R 20/20) zu entscheiden, ob es sich bei den im Rah-

men eines Leasing-Restwertmodells zu zahlenden Beteiligungsbeiträgen um (ungewisse) Verbind-

lichkeiten handelt, die im Rahmen von Neuwagengeschäften eingegangen werden.  

Im Streitfall veräußerte die als Kfz-Händlerin tätige A-GmbH (Klägerin) neue Fahrzeuge an einen 

Leasinggeber (E Leasing AG), der die Fahrzeuge an Leasingnehmer vermietete. Nach Ablauf der 

Mietzeit konnte der Leasinggeber das gebrauchte Fahrzeug zu einem im Vorhinein festgelegten 

Kaufpreis an die Klägerin zurückverkaufen (Rückgabeoption). Das finanzielle Risiko aus der Rück-

nahmeverpflichtung eines gebrauchten Fahrzeugs hatte die Klägerin durch Zahlung eines Beteili-

gungsbetrags an den Hersteller (C-AG) abgesichert. Der Beteiligungsbetrag war allerdings nur 

dann zu zahlen, wenn der Leasinggeber sein Rückgaberecht ausübte, die Klägerin also das (ge-

brauchte) Fahrzeug tatsächlich zurücknehmen musste. Nach den Vertragsbedingungen war die 

Zahlung des Beteiligungsbetrags unabhängig davon zu leisten, ob die Rücknahme des gebrauch-

ten Fahrzeugs zu einem Verlust führte, d.h. der Marktwert niedriger als der im Vorhinein festge-

legten Kaufpreis war oder nicht. Kam es bei der Rücknahme zu einem Verlust, erstattete der Her-

steller (C-AG) der Klägerin den gesamten Verlust. Der Beteiligungsbetrag war erst zum Zeitpunkt 

der Rücknahme eines gebrauchten Fahrzeugs fällig. 

Die Klägerin passivierte für die Pflicht zur Zahlung des Beteiligungsbetrags an den Hersteller be-

reits zu Beginn der Laufzeit des Leasingvertrags aufwandswirksam eine Verbindlichkeit. Das für 

die Klägerin zuständige Finanzamt widersprach der Bildung einer Verbindlichkeit (und einer Rück-

stellung für ungewisse Verbindlichkeiten) im Rahmen einer Betriebsprüfung, da es sich bei dem 

Beteiligungsbetrag um Anschaffungskosten des zurückerworbenen (gebrauchten) Fahrzeugs im 

Zeitpunkt vor dessen (künftiger) Rücknahme handele (§ 5 Abs. 4b EStG). Dem folgte auch das Fi-

nanzgericht.  

Nunmehr hat der BFH die Revision zurückgewiesen und das Urteil der Vorinstanz im Ergebnis be-

stätigt. Zu Recht habe das Finanzgericht eine steuerlich aufwandswirksame Behandlung des Be-

teiligungsbetrags zu dem jeweiligen Beginn der Laufzeit der Leasingverträge abgelehnt.  

Die Verpflichtung zur Zahlung der Beteiligungsbeträge sei weder als Verbindlichkeit noch als Ver-

bindlichkeitsrückstellung zu passivieren. Eine Passivierung als Verbindlichkeit in der Handelsbilanz 

scheide bereits deshalb aus, weil im Jahr des Abschlusses der Restwertvereinbarung noch keine 

rechtliche Verpflichtung zur Zahlung der Beteiligungsbeträge bestanden habe. Denn zu diesem 

Zeitpunkt sei die Verpflichtung noch vom Eintritt einer aufschiebenden Bedingung abhängig ge-

wesen, nämlich der Ausübung der Rückkaufoption.  

Für die Beteiligungsbeträge könne auch keine Rückstellung gebildet werden. Im Zeitpunkt des 

Abschlusses der Restwertvereinbarung habe es sich um ein schwebendes Geschäft gehandelt, 
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welches bilanziell grundsätzlich nicht berücksichtigt werden könne. Im Streitfall habe ein solches 

schwebendes Geschäft vorgelegen, da es sich um einen gegenseitigen, auf Leistungsaustausch 

gerichteten Vertrag handle, bei dem keine der Vertragsparteien ihre Leistungspflicht bereits er-

füllt habe. Von daher scheide eine Verbindlichkeitsrückstellung wegen Erfüllungsrückstand aus.  

Gleichermaßen seien die Voraussetzungen einer Drohverlustrückstellung, welche allerdings we-

gen des in § 5 Abs. 4a Satz 1 EStG normierten Passivierungsverbots ausschließlich für die Han-

delsbilanz zu berücksichtigen seien, nicht erfüllt. Da die Klägerin das finanzielle Restwertrisiko aus 

dem Rückerwerb der Leasingfahrzeuge durch die Verpflichtung zur Zahlung der Beteiligungser-

träge an den Hersteller (C-AG) regelmäßig in voller Höhe abdecken könne, seien Verluste ausge-

schlossen.  

In Anbetracht der vorstehenden Entscheidungsgrundsätze komme es schließlich – entgegen der 

Auffassung der Vorinstanz – auf die steuerrechtliche Sonderregelung des § 5 Abs. 4b Satz 1 EStG, 

wonach Rückstellungen für Aufwendungen, die in künftigen Wirtschaftsjahren als Anschaffungs- 

oder Herstellungskosten eines Wirtschaftsguts zu aktivieren sind, nicht gebildet werden dürfen, 

nicht mehr an. 

 

FG Rheinland-Pfalz: Rechtfertigung der Fremdunüblichkeit von konzerninternen grenzüber-

schreitenden Garantie- und Patronatserklärungen in Folge des „Hornbach Baumarkt“-Urteils  

Das FG Rheinland-Pfalz hat in seinem Urteil vom 16.08.2023 (1 K 1472/13) über die Rechtfertigung 

fremdunüblicher Bedingungen i.S.d. § 1 AStG 2003 von Garantie- und Patronatserklärungen für im 

EU-Ausland belegene verbundene Unternehmen durch wirtschaftliche Gründe befunden. Es han-

delt sich dabei um die Folgeentscheidung zum EuGH-Urteil vom 31.05.2018 zur Vorabfrage hin-

sichtlich der Europarechtskonformität von § 1 AStG (sog. „Hornbach Baumarkt“-Urteil). 

Die Klägerin, eine Aktiengesellschaft, betreibt Baumärkte im In- und Ausland. Sie gab im Streitjahr 

2003 unentgeltliche Garantien und Patronatserklärungen für ausländische Tochtergesellschaften 

ab, um deren Kapitalbedarf während einer Expansionsphase zu decken. Das Finanzamt erhöhte 

wegen dieser Garantien die steuerpflichtigen Einkünfte der Klägerin gem. § 1 Abs. 1 AStG, da sie 

als Geschäftsbeziehungen i.S.v. § 1 Abs. 4 AStG eingeordnet wurden, die dem Fremdvergleichs-

grundsatz unterliegen. Im Rahmen des anschließenden Klageverfahrens beim FG Rheinland-Pfalz 

machte die Gesellschaft geltend, dass die Korrekturnorm des § 1 AStG wegen der Ungleichbe-

handlung von in- und ausländischen Sachverhalten gegen die unionsrechtliche Niederlassungsfrei-

heit verstoße. Das Finanzgericht setzte das Verfahren aus und legte dem EuGH die Europarechts-

konformität zur Vorabentscheidung vor. 

Der EuGH entschied daraufhin mit Urteil vom 31.05.2018 (C-382/16, „Hornbach Baumarkt“), dass 

eine solche Korrektur nach Maßgabe von § 1 AStG eine Beschränkung der Niederlassungsfreiheit 

(Art. 49 AEUV) sein und eine Ungleichbehandlung zwischen in- und ausländischen Sachverhalten 

darstellen kann. Diese sei allerdings wegen einer ausgewogenen Verteilung der Besteuerungs-

grundlagen gerechtfertigt. Zugleich fordert der EuGH im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprü-

fung eine Nachweismöglichkeit für den Steuerpflichtigen, wonach er wirtschaftliche Gründe für 

ein Abweichen vom Fremdvergleichsgrundsatz anführen kann. Für Drittstaatenfälle kann man sich 

jedoch nicht auf die Niederlassungsfreiheit (Art. 49 AEUV) oder die Kapitalverkehrsfreiheit (Art. 63 

AEUV) berufen. 

Das FG Rheinland-Pfalz stellte nun im Urteil vom 16.08.2023 fest, dass § 1 AStG dem Steuerpflich-

tigen keine solche Möglichkeit einräumt, die wirtschaftlichen Gründe für die Abweichung von 
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fremdüblichen Bedingungen mit nahestehenden Personen im EU-Ausland nachzuweisen bzw. dar-

zulegen. Dies verstoße gegen die Niederlassungsfreiheit, mache die Vorschrift zugleich aber nicht 

unanwendbar. Vielmehr müsse § 1 AStG gemeinschaftsrechtskonform ausgelegt und somit dem 

Steuerpflichtigen eine Nachweismöglichkeit eröffnet werden (so auch BFH-Urteil vom 27.11.2019 

(I R 40/19). 

Wirtschaftliche Gründe, die ein Abweichen von fremdüblichen Bedingungen rechtfertigen kön-

nen, sind außersteuerliche Motive, die also zeigen, dass die Gründe für den Abschluss des Ge-

schäfts nicht in der Erlangung eines Steuervorteils bestanden. Das Finanzgericht vertritt hierbei 

ein weites Verständnis des Begriffs der wirtschaftlichen Gründe; diese können sich ausdrücklich 

aus der gesellschaftsrechtlichen Verflechtung der Gesellschaften ergeben. Die Möglichkeit eines 

Nachweises wirtschaftlicher Gründe für ein Abweichen vom Fremdüblichen bedeutet jedoch 

nicht automatisch, dass § 1 AStG nicht anwendbar ist. Vielmehr sind im Rahmen einer Verhältnis-

mäßigkeitsprüfung der von § 1 AStG verfolgte Zweck und die zu erwartenden Beeinträchtigun-

gen geschützter Rechtspositionen gegeneinander abzuwägen. Insofern stellt der Nachweis der 

wirtschaftlichen Gründe ein Korrektiv dar, um einen grundsätzlich erfassten Sachverhalt aus dem 

Anwendungsbereich der Vorschrift herauszunehmen. Entscheidend hierbei ist die Qualität der an-

geführten wirtschaftlichen Gründe, welche zugleich von gewissem Gewicht sein müssen.  

Im Streitfall überzeugten die wirtschaftlichen Gründe der Klägerin insbesondere im Zusammen-

hang mit ihrer Expansionsstrategie. Die Fortführung oder Ausweitung des Geschäftsbetriebs war 

mangels ausreichendem Eigenkapital von einer Zuführung von Kapital abhängig. Daher lasse sich 

die unentgeltliche Abgabe von Garantie- und Patronatserklärungen – obgleich voneinander unab-

hängige Gesellschaften eine Haftungsvergütung für solche Garantien vereinbart hätten – durch 

das wirtschaftliche Eigeninteresse der Klägerin am geschäftlichen Erfolg der ausländischen Kon-

zerngesellschaften erklären, an dem sie über Gewinnausschüttungen partizipiert, sowie durch 

eine gewisse Verantwortung der Klägerin als Gesellschafterin bei der Finanzierung dieser Gesell-

schaften.  

Auch in den Steuersatzunterschieden seien keine konkreten steuerlichen Vorteile zu erkennen ge-

wesen, war doch der Körperschaftssteuersatz in den Ländern der Tochtergesellschaften höher als 

in Deutschland. Darüber hinaus erkannte das Finanzgericht – im Gegensatz zu einem Darlehen – 

bei den gegebenen Garantien keinen Kapitaltransfer in die Tochtergesellschaften in anderen EU-

Staaten.  

Damit hatte die Klägerin – mit Ausnahme der Drittstaatenfälle – Erfolg. Da die Rechtssache wegen 

der Frage, welche rechtlichen Folgerungen aus der Entscheidung des EuGH in der Rechtssache 

Hornbach-Baumarkt in Bezug auf nicht fremdvergleichskonforme geschäftliche Vorgänge zwi-

schen verbundenen Unternehmen im EU-Raum zu ziehen sind, grundsätzliche Bedeutung habe, 

hat das Finanzgericht die Revision zugelassen. 
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 09.02.2024  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

C-733/22 08.02.2024 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Gemeinsames Mehrwertsteuersystem – 

Richtlinie 2006/112/EG – Art. 98 – Befugnis der Mitgliedstaaten, auf be-

stimmte Lieferungen von Gegenständen und Dienstleistungen einen ermä-

ßigten Mehrwertsteuersatz anzuwenden – Anhang III Nr. 12 – Auf die Beher-

bergung in Hotels und ähnlichen Einrichtungen anwendbarer ermäßigter 
Mehrwertsteuersatz – Anwendung dieses Satzes allein auf Beherbergungsein-

richtungen, die über eine Einstufungsbescheinigung verfügen – Grundsatz 

der steuerlichen Neutralität 

C-174/23 08.02.2024 

Vorabentscheidungsverfahren  Niederlassungsfreiheit  Verwalter alternativer 

Investmentfonds (AIFM)  Richtlinie 2011/61/EU  Bedingungen für die Aus-

übung der Tätigkeit  Art. 13  Vergütungspolitik und ‑praxis der AIFM  Zeitli-

cher Anwendungsbereich 

C-533/22 01.02.2024 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Gemeinsames Mehrwertsteuersystem – 

Richtlinie 2006/112/EG – Ort einer Dienstleistung – Stammhaus oder feste 
Niederlassung – Niederlassung einer inländischen Konzerngesellschaft als 

feste Niederlassung einer ausländischen Konzerngesellschaft – Irrelevanz ge-

sellschaftsrechtlicher Verbindungen – Zurechnung der Niederlassung des 

Vertragspartners – Begründung einer festen Niederlassung mittels eines 

Dienstleistungsvertrages – Feste Niederlassung im Inland als Substitution ei-
nes Stammhauses im Ausland 

 

Alle am 08.02.2024 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

XI R 20/20 13.09.2023 

Zur (steuer-)bilanziellen Behandlung eines "Beteiligungsbe-

trags" des Kfz-Händlers zur Absicherung des Restwertrisikos 

durch den Hersteller im Rahmen des Leasing-Restwertmo-

dells 

XI R 10/20 23.08.2023 
EuGH-Vorlage zur Besteuerung von Umsätzen, die über einen 

Appstore ausgeführt werden (Rechtslage bis zum 31.12.2014) 
 

Alle am 08.02.2024 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

IV B 46/23 23.01.2024 

Pflicht zur Nutzung des beSt für Steuerberatungsgesellschaf-

ten ab dem 01.01.2023 - Schuldhafte Versäumung der Be-

schwerdeeinlegungsfrist 

XI B 13/22 10.01.2024 Zur Unternehmereigenschaft einer Holdinggesellschaft 

XI B 24/22 10.01.2024 
Keine Verletzung der Neutralitätspflicht durch Hinweis auf ei-

nen begünstigenden Fehler 

X B 1/23 19.12.2023 Erledigungsstreit, Mindestinhalt eines Protokolls 

V R 42/21 12.10.2023 Auslegungsfähigkeit eines Einspruchs 

I R 37/20 11.10.2023 
Fiktive unbeschränkte Steuerpflicht bei Bezug einer Sozialver-

sicherungsrente und Wohnsitz in Norwegen 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=63FDC5BCAA9638B653664F53E6D6E385?text=&docid=282587&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=382208
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=282594&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=382680
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=7F7D4408601F724E1A622877B7DC3C31?text=&docid=282376&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2473217
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410012/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410011/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202450020/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202450018/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202450016/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202450019/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202450015/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202450017/
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Alle bis zum 09.02.2024 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort       

III C 3 - S 

7352/24/10001 

:001 

07.02.2024 Umsatzsteuer; Anpassung des Abschnitts 18.9 Absatz 1 UStAE 

III C 3 - S 

7329/19/10001 

:005 

02.02.2024 
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse, Gesamtübersicht für das 

Jahr 2023 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2024-02-07-umsatzsteuer-anpassung-des-abschnitts-18-9-absatz-1-UStAE.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2024-02-07-umsatzsteuer-anpassung-des-abschnitts-18-9-absatz-1-UStAE.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2024-02-07-umsatzsteuer-anpassung-des-abschnitts-18-9-absatz-1-UStAE.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2024-02-02-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2023.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2024-02-02-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2023.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2024-02-02-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2023.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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POSTANSCHRIFT  Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin  


 Nur per E-Mail  
  Oberste Finanzbehörden   der  Länder     nachrichtlich:     Bundeszentralamt für Steuern  


HAUSANSCHRIFT 


TEL 


E-MAIL 


DATUM 


Wilhelmstraße 97 
10117 Berlin 
+49 (0) 30 18 682-0 


poststelle@bmf.bund.de 
15. Januar 2024 


BETREFF Stand der Doppelbesteuerungsabkommen und anderer Abkommen im Steuerbereich 
sowie der Abkommensverhandlungen am 1. Januar 2024 


ANLAGEN 1 
GZ   IV B 2  - S 1301/21/10048 :003  


DOK  2024/0002190 
(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Hiermit übersende ich eine Übersicht über den gegenwärtigen Stand der Doppelbesteuerungs-
abkommen (DBA) und anderer Abkommen im Steuerbereich sowie der Abkommens-
verhandlungen. 


Wie die Übersicht zeigt, werden verschiedene der angeführten Abkommen nach ihrem 
Inkrafttreten rückwirkend anzuwenden sein. In geeigneten Fällen sind Steuerfestsetzungen 
vorläufig durchzuführen, wenn ungewiss ist, wann ein unterzeichnetes Abkommen in Kraft 
treten wird, das sich zugunsten des Steuerschuldners auswirken wird. Umfang und Grund der 
Vorläufigkeit sind im Bescheid anzugeben. Ob bei vorläufiger Steuerfestsetzung der Inhalt 
eines unterzeichneten Abkommens bereits berücksichtigt werden soll, ist nach den Gegeben-
heiten des einzelnen Falles zwischen BMF und Ländern abgestimmt zu entscheiden. 


Durch das am 7. Juni 2017 unterzeichnete Mehrseitige Übereinkommen vom 
24. November 2016 zur Umsetzung steuerabkommensbezogener Maßnahmen zur 
Verhinderung der Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung (BEPS-MLI) soll eine 
Modifikation der von ihm erfassten Steuerabkommen entsprechend den von den jeweiligen 


www.bundesfinanzministerium.de 



mailto:poststelle@bmf.bund.de

http:www.bundesfinanzministerium.de





 
    


 
 


  
  


 
 


 
  


 


 
  


   
 


 


 
 


 
 


   
 


 
  
  


 
  


 
 
 


 
  


 
  


Seite 2 Vertragsstaaten bei ihrer Ratifikation des BEPS-MLI getroffenen Auswahlentscheidungen 
erfolgen. 


Von deutscher Seite wurden die Steuerabkommen mit den folgenden Staaten für eine 
Modifikation durch das BEPS-MLI benannt: Frankreich, Griechenland, Italien, Japan, 
Kroatien, Luxemburg, Malta, Österreich, Rumänien, Slowakei, Spanien, Tschechien, Türkei 
und Ungarn. 


Das BEPS-MLI wurde nach Zustimmung der deutschen gesetzgebenden Körperschaften 
(BGBl. 2020 II S. 946) im Dezember 2020 ratifiziert und trat für die Bundesrepublik 
Deutschland am 1. April 2021 in Kraft. Aufgrund der von der deutschen Seite getroffenen 
Auswahlentscheidung zu Artikel 35 Absatz 7 BEPS-MLI wird die Modifikation eines vom 
BEPS-MLI erfassten Steuerabkommens aus Gründen der Rechtssicherheit und -klarheit 
jedoch erst nach Abschluss eines nachfolgenden Anwendungsgesetzgebungsverfahrens und 
entsprechender Notifizierung gegenüber der OECD als Verwahrer des BEPS-MLI wirksam 
werden. 


Zur Rechtslage nach dem  Zerfall der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien  
(SFRJ) ist auf Folgendes hinzuweisen:  


Vereinbarungen über die Fortgeltung des DBA mit der SFRJ vom 26. März 1987 wurden 
geschlossen mit der: 


- Republik Bosnien und Herzegowina (BGBl. 1992 II S. 1196), 
- Republik Serbien (Namensänderung; ehem. Bundesrepublik Jugoslawien 
BGBl. 1997 II S. 961), 


- Republik Kosovo (BGBl. 2011 II S. 748) und 
- Montenegro (BGBl. 2011 II S. 745). 


Zur Rechtslage nach dem Zerfall der Sowjetunion ist auf Folgendes hinzuweisen: 


Vereinbarungen über die Fortgeltung des DBA mit der UdSSR vom 24. November 1981 
wurden geschlossen mit der: 


- Republik Moldau (BGBl. 1996 II S. 768). 







 
     
 


 
 


 
   


   
  


      
  
 


 
 


  


  
 


 
  
 


 
 


  
  


  
 


 
 


  


 
 


  
  


  
   


Seite 3 Zur Rechtslage nach der Teilung der Tschechoslowakei ist auf Folgendes hinzuweisen: 


Vereinbarungen über die Fortgeltung des DBA mit der Tschechoslowakischen Sozialistischen 
Republik vom 19. Dezember 1980 wurden mit der Slowakischen Republik und mit der 
Tschechischen Republik getroffen (BGBl. 1993 II S. 762). 


Hongkong wurde mit Wirkung ab 1. Juli 1997 ein besonderer Teil der VR China (Hongkong 
Special Administrative Region). Das allgemeine Steuerrecht der VR China gilt dort nicht. 
Damit ist das zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der VR China abgeschlossene 
DBA vom 28. März 2014 in Hongkong nicht anwendbar. Vorgenannte Ausführungen zu 
Hongkong (außer Luftfahrtunternehmen) gelten in entsprechender Weise auch für Macau 
nach dessen Übergabe am 20. Dezember 1999 an die VR China (Macau Special 
Administrative Region). 


Aufgrund des besonderen völkerrechtlichen Status von Taiwan wurde ein Steuerabkommen 
nur von den Leitern des Deutschen Instituts in Taipeh und der Taipeh Vertretung in der 
Bundesrepublik Deutschland unterzeichnet. Das Gesetz vom 2. Oktober 2012 zum dies-
bezüglichen Abkommen vom 19. und 28. Dezember 2011 zwischen dem Deutschen Institut in 
Taipeh und der Taipeh Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der Steuerverkürzung hinsichtlich der Steuern vom 
Einkommen und vom Vermögen ist veröffentlicht (BGBl. 2012 I S. 2079; BStBl 2013 I 
S. 20). Das Abkommen ist nach seinem Inkrafttreten (BGBl. 2012 I S. 2461; BStBl 2013 I 
S. 33) ab 1. Januar 2013 anzuwenden. 


Mit dem Protokoll vom 18. Januar 2023 zur Änderung des Abkommens vom 14. Juli 1992 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Königreich Schweden zur Vermeidung 
der Doppelbesteuerung bei den Steuern vom Einkommen und vom Vermögen sowie bei den 
Erbschaft- und Schenkungsteuern und zur Leistung gegenseitigen Beistands bei den Steuern 
wurden die Bestimmungen zur Besteuerung von Nachlässen, Erbschaften und Schenkungen 
aufgehoben, da Schweden seit 2004 keine Erbschaft- und Schenkungsteuer erhebt. 


Die Russische Föderation hat mit Verbalnote vom 8. August 2023 ohne konkrete Angabe 
einer Rechtsgrundlage mit sofortiger Wirkung und bis auf Weiteres die „Aussetzung“ von 
Artikel 5 bis 22 und 24 des Abkommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der 
Russischen Föderation zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern 
vom Einkommen und vom Vermögen vom 29. Mai 1996 (BGBl. 1996 II S. 2711) in der 
Fassung des Änderungsprotokolls vom 15. Oktober 2007 (BGBl. 2008 II S. 1399) sowie der 
Nummern 2 bis 7 des Protokolls zu diesem Abkommen mitgeteilt. Dies betrifft sämtliche im 
DBA und ergänzend im Protokoll zum DBA erfasste Einkunftsarten sowie die Suspendierung 
des Diskriminierungsverbots nach Artikel 24 DBA in Verbindung mit dem Protokoll zum 







 
    


  


    


   
 


 
  


    
 


   
  


 
 


 
 
 


 


Seite 4 DBA. Diese einseitige Suspendierung führt völkerrechtlich nicht zu einer Aufhebung des 
Abkommens, so dass dieses weiterhin besteht. Jedoch werden ab dem 1. Januar 2024 deutsche 
Besteuerungsrechte durch das DBA mit der Russischen Föderation aufgrund des § 1 Absatz 3 
Satz 2 Steueroasen-Abwehrgesetz (BGBl. 2021 I S. 2056) in Verbindung mit der Verordnung 
zur Durchführung des § 3 des Steueroasen-Abwehrgesetzes vom 23. Dezember 2021 
(BGBl. 2021 I S. 5236) in der Fassung der Zweiten Verordnung zur Änderung der 
Steueroasen-Abwehrverordnung (BGBl. 2023 I Nr. 375) nicht mehr berührt. 


Auf das Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Trinidad und Tobago 
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und 
zur Förderung des internationalen Handels und der internationalen Investitionstätigkeit vom 
4. April 1973 (BGBl. 1975 II S. 679; BStBl 1975 I S. 698) findet seit dem 1. Januar 2022 das 
Steueroasen-Abwehrgesetz in Verbindung mit der Steueroasen-Abwehrverordnung 
Anwendung. Nach § 1 Absatz 3 Satz 2 des Steueroasen-Abwehrgesetzes werden deutsche 
Besteuerungsrechte durch das DBA nicht berührt. 


Im Auftrag 


Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 







 


 Stand der Doppelbesteuerungsabkommen und anderer Abkommen im Steuerbereich 
1. Januar 2024 


I. Geltende Abkommen 


 Abkommen Fundstelle Inkrafttreten Anwendung 
  BGBl. II BStBl I BGBl. II BStBl I grundsätzlich 
 mit vom Jg. S./Nr.* Jg. S. Jg. S./Nr.* Jg. S. ab 


 1. Abkommen auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen 


 Ägypten 08.12.1987 1990 278 1990 280 1991 1 042 1992 7 01.01.1992 
 Albanien 06.04.2010 2011 1 186 2012 292 2012 145 2012 305 01.01.2012 
 Algerien 12.11.2007 2008 1 188 2009 382 2009 136 2009 396 01.01.2009 
 Argentinien 13.07.1978/ 1979 585 1979 326 1979 1 332 1980 51 01.01.1976 
  16.09.1996 1998 18 1998 187 2001 694 2001 540 01.01.1996 
 Armenien 24.11.1981  


(DBA mit UdSSR gilt fort, 
 BGBl. 1993 II S. 169)  29.06.2016 


1983 2 
 
2017 1 077 


1983 90 
 
2018 222 


1983 427 
 
2017 1560 


1983 352 
 
2018 238 


01.01.1980 
 


01.01.2018 
 Aserbaidschan 25.08.2004 2005 1 146 2006 291 2006 120 2006 304:1 01.01.2006 
 Australien 24.11.1972


 12.11.2015  
1974 337 
2016 1.114 


1974 423 
2017 121 


1975 216 
2017 48 


1975 386 
2017 139 


01.01.1971 
01.01.2017 


 Bangladesch 29.05.1990 1991 1 410 1992 34 1993 847 1993 466 01.01.1990 
 Belarus (Weißrussland) 30.09.2005 2006 1 042 2007 276 2007 287 2007 290 01.01.2007 
 Belgien 11.04.1967/ 


 05.11.2002 
1969 17 
2003 1 615 


1969 38 
2005 346 


1969 1 465 
2003 1 744 


1969 468 
2005 348 


01.01.1966 
01.01.2004 


 Bolivien 30.09.1992 1994 1 086 1994 575 1995 907 1995 758 01.01.1991 
 Bosnien und Herzegowina 26.03.1987 


(DBA mit SFR Jugoslawien gilt fort,  
BGBl. 1992 II S. 1 196) 


1988 744 1988 372 1988 1 179 1989 35 01.01.1989 


 Bulgarien 25.01.2010/  
 21.07.2022 


2010 1 286 
2023 213 


2011 543 2011 584 2011 558 01.01.2011 
01.01.2024 


 China 10.06.1985 
(ohne Hongkong und Macau) 28.03.2014 


1986 446 
2015 1 647 


1986 329 
2016 1 130 


1986 731 
2016 1 005 


1986 339 
2016 1 144 


01.01.1985 
01.01.2017 


 Costa Rica 13.02.2014 2014 917 2016 1 169 2016 1 159  2016 1 182 01.01.2017 
 Côte d'Ivoire 03.07.1979 1982 153 1982 357 1982 637 1982 628 01.01.1982 
 Dänemark 22.11.1995/ 1996 2 565 1996 1 219 1997 728 1997 624 01.01.1997 
  01.10.2020 2021 483 2022 207 2022 103 2022 214 01.01.2022 
 Ecuador 07.12.1982 1984 466 1984 339 1986 781 1986 358 01.01.1987 
 Estland 29.11.1996/ 1998 547 1998 543 1999 84 1999 269 01.01.1994 
  15.12.2020 2021 562  2021 923  01.01.2022 
 Finnland 05.07.1979


 19.02.2016/ 
1981 1 164 
2017 466 


1982 201 
2017 1 527 


1982 577 
2017 1 369 


1982 587 
2017 1 539 


01.01.1981 
01.01.2018 


  18.11.2019 2020 754 2021 344 2021 228 2021 346 01.01.2022 
 Frankreich 21.07.1959/ 


 09.06.1969/ 
 28.09.1989/ 
 20.12.2001/ 
 31.03.2015 


1961 397 
1970 717 
1990 770 
2002 2 370 
2015 1 332 


1961 342 
1970 900 
1990 413 
2002 891 
2016 515 


1961 1 659 
1970 1 189 
1991 387 
2003 542 
2016 227  


1961 712 
1970 1 072 
1991 93 
2003 383 
2016 526 


01.01.1957 
01.01.1968 
01.01.1990 
01.01.2002 
01.01.2016 


 Georgien 01.06.2006/
 11.03.2014 


2007 1 034 
2014 940 


2008 482 
2015 177, 178 


2008 521 
2015 62 


2008 494 
2015 181 


01.01.2008 
01.01.2015 


 Ghana 12.08.2004 2006 1 018 2008 467 2008 51 2008 481 01.01.2008 
 Griechenland 18.04.1966 1967 852 1967 50 1968 30 1968 296 01.01.1964 
 Indien 19.06.1995 1996 706 1996 599 1997 751 1997 363 01.01.1997 
 Indonesien 30.10.1990 1991 1 086 1991 1 001 1991 1 401 1992 186 01.01.1992 
 Iran, Islamische Republik 20.12.1968 1969 2 133 1970 768 1969 2 288 


1970 282 
1970 777 01.01.1970 


 Irland 30.03.2011/ 
 03.12.2014/ 
 19.01.2021 


2011 1 042 
2015 1 322 
2021 947 


2013 471 
2016 196 
2022 219 


2013 332 
2016 135 
2022 103 


2013 487 
2016 199 
2022 222 


01.01.2013 
01.01.2016 
01.01.2022 


 Island 18.03.1971 1973 357 1973 504 1973 1 567 1973 730 01.01.1968 
 Israel 21.08.2014 2015 1 301 2016 1 116 2016 1 160 2016 1 129 01.01.2017 
 Italien 18.10.1989 1990 742 1990 396 1993 59 1993 172 01.01.1993 
 Jamaika 08.10.1974 1976 1 194 1976 407 1976 1 703 1976 632 01.01.1973 
 Japan 22.04.1966/ 


 17.04.1979/ 
 17.02.1983 


17.12.2015 


1967 871 
1980 1 182 
1984 194 
2016 956 


1967 58 
1980 649 
1984 216 
2016 1 306 


1967 2 028 
1980 1 426 
1984 567 
2016 1 230 


1967 336 
1980 772 
1984 388 
2016 1 323 


01.01.1967 
01.01.1977 
01.01.1981 
01.01.2017 


 Jersey 04.07.2008 
 07.05.2015 


2009 589 
2015 1 326 


2010 174 
2016 272 


2010 38 
2016 227 


2010 178 
2016 276 


01.01.2010 
29.08.2014 


 Kanada 19.04.2001 2002 671 2002 505 2002 962 2002 521 01.01.2001 
 Kasachstan 26.11.1997 1998 1 592 1998 1 029 1999 86 1999 269 01.01.1996 
 Kenia 17.05.1977 1979 606 1979 337 1980 1 357 1980 792 01.01.1980 
 Kirgisistan 01.12.2005 2006 1 066 2007 233 2007 214 2007 246 01.01.2007 
 Korea, Republik 10.03.2000 2002 1 630 2003 24 2002 2 855 2003 36 01.01.2003 
 Kosovo 26.03.1987 


(DBA mit SFR Jugoslawien gilt fort, 
BGBl. 2011 II S. 748) 


1988 744 1988 372 1988 1 179 1989 35 01.01.1989 


 Kroatien 06.02.2006 2006 1 112 2007 247 2007 213 2007 260 01.01.2007 
 Kuwait 04.12.1987/ 


 18.05.1999 
1989 354 
2000 390 


1989 150 
2000 439 


1989 637 
2000 1 156 


1989 268 
2000 1 383 


01.01.84–31.12.97 
01.01.1998 


 Lettland 21.02.1997 1998 330 1998 531 1998 2 630 1998 1 219 01.01.1996 
 Liberia 25.11.1970 1973 1 285 1973 615 1975 916 1975 943 01.01.1970 


 
Änderungen sind durch seitliche Striche gekennzeichnet 
*Ab 2023 


Fortsetzung siehe nächste Seite 
  







 


 Abkommen Fundstelle Inkrafttreten Anwendung 
  BGBl. II BStBl I BGBl. II BStBl I grundsätzlich 
 mit vom Jg. S./Nr.* Jg. S. Jg. S./Nr.* Jg. S. ab 
 (noch 1. Abkommen auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen) 


 
 Liechtenstein 17.11.2011/ 


 27.10.2020 
2012 1 462 
2021 566 


2013 488 
2022 183 


2013 332 
2021 1294 


2013 507 
2022 185 


01.01.2013 
01.01.2022 


 Litauen 22.07.1997/ 
 30.09.2022 


1998 1 571 
2023 212 


1998 1 016 1998 2 962 1999 121 01.01.1995 
01.01.2024 


 Luxemburg 23.04.2012/  
 06.07.2023 


2012 1 403 
2023 334 


2015 7 2014 728 2015 21 01.01.2014 
01.01.2024 


 Malaysia 23.02.2010  2010 1 310 2011 329 2011 464 2011 344 01.01.2011 
 Malta 08.03.2001/ 


 17.06.2010 
2001 1 297 
2011 275 


2002 76 
2011 742 


2002 320 
2011 640 


2002 240 
2011 745 


01.01.2002 
01.01.2002 


 Marokko 07.06.1972 1974 21 1974 59 1974 1 325 1974 1 009 01.01.1974 
 Mauritius 07.10.2011/ 


 29.10.2021  
2012 1 050 
2022 530 


2013 388 
2023 328 


2013 331 
2023 50 


2013 402 
2023 331 


01.01.2013 
01.01.2023 


 Mexiko  09.072008/ 
 08.10.2021  


2009 746 
2022 534 


2014 1.223 
2023 1599 


2010 62 
2023 250 


2014 1 238 
2023 1602 


01.01.2010 
01.01.2024 


 Moldau, Republik 24.11.1981 
(DBA mit UdSSR gilt fort, BGBl. 1996 II S. 768) 


1983 2 1983 90 1983 427 1983 352 01.01.1980 


 Mongolei 22.08.1994 1995 818 1995 607 1996 1 220 1996 1 135 01.01.1997 
 Montenegro 26.03.1987 


(DBA mit SFR Jugoslawien gilt fort, 
BGBl. 2011 II S. 745) 


1988 744 1988 372 1988 1 179 1989 35 01.01.1989 


 Namibia 02.12.1993 1994 1 262 1994 673 1995 770 1995 678 01.01.1993 
 Neuseeland 20.10.1978 1980 1 222 1980 654 1980 1 485 1980 787 01.01.1978 
 Niederlande 12.04.2012/ 


 11.01.2016/ 
 24.03.2021 


2012 1 414 
2016 866 
2021 735 


2016 47 
2017 69 
2022 1279 


2015 1 674 
2016 1 352 
2022 467 


2016 75 
2017 72 
2022 1283 


01.01.2016 
01.01.2017 
01.01.2023 


 Nordmazedonien 13.07.2006/ 
 14.11.2016 


2010 1153 
2017 814 


2011 313 
2018 710 


2011 462 
2018 230 


2011 327 
2018 713 


01.01.2011 
01.01.2019 


 Norwegen 04.10.1991/ 
 24.06.2013 


1993 970 
2014 906 


1993 655 
2015 245 


1993 1 895 
2015 346 


1993 926 
2015 252 


01.01.1991 
01.01.2015 


 Österreich 24.08.2000/ 
 29.12.2010/ 
 21.08.2023 


2002 734 
2011 1 209 
2023 335 


2002 584 
2012 366 


2002 2 435 
2012 146 


2002 958 
2012 369 


01.01.2003 
01.01.2011 
01.01.2024 


 Pakistan 14.07.1994 1995 836 1995 617 1996 467 1996 445 01.01.1995 
 Philippinen 09.09.2013 2014 822 2016 252 2016 262 2016 266 01.01.2016 
 Polen 14.05.2003 2004 1 304 2005 349 2005 55 2005 363 01.01.2005 
 Portugal 15.07.1980 1982 129 1982 347 1982 861 1982 763 01.01.1983 
 Rumänien 04.07.2001 2003 1 594 2004 273 2004 102 2004 286 01.01.2004 
 Russische Föderation 29.05.1996/ 


 15.10.2007 
1996 2 710 
2008 1 398 


1996 1 490 
2009 831 


1997 752 
2009 820 


1997 363 
2009 834 


01.01.1997 
01.01.2010 


 Sambia 30.05.1973 1975 661 1975 688 1975 2 204 1976 7 01.01.1971 
 Schweden  14.07.1992/ 


 18.01.2023 
1994 686 
2023 307 


1994 422 1995 29 1995 88 01.01.1995 
01.01.2024 


 Schweiz 11.08.1971/ 
 30.11.1978/ 
 17.10.1989/ 
 21.12.1992/ 
 12.03.2002/ 
 27.10.2010 


1972 1 021 
1980 751 
1990 766 
1993 1 886 
2003 67 
2011 1 090 


1972 518 
1980 398 
1990 409 
1993 927 
2003 165 
2012 512 


1973 74 
1980 1 281 
1990 1 698 
1994 21 
2003 436 
2012 279 


1973 61 
1980 678 
1991 93 
1994 110 
2003 329 
2012 516 


01.01.1972 
01.01.1977 
01.01.1990 
01.01.1994 


01.01.02/01.01.04 
01.01.11/01.01.12 


 Serbien 26.03.1987 
(Namensänderung; ehem. Bundesrepublik 
Jugoslawien); (DBA mit SFR Jugoslawien 
gilt fort, BGBl. 1997 II S. 961) 


1988 744 1988 372 1988 1 179 1989 35 01.01.1989 


 Simbabwe 22.04.1988 1989 713 1989 310 1990 244 1990 178 01.01.1987 
 Singapur 28.06.2004/ 2006 930 2007 157 2007 24 2007 171 01.01.2007 
  09.12.2019 2020 1 187 2022 24 2021 437 2022 30 01.01.2022  
 Slowakei 19.12.1980 


(DBA mit Tschechoslowakei gilt fort, 
BGBl. 1993 II S. 762) 


1982 1 022 1982 904 1983 692 1983 486 01.01.1984 


 Slowenien 03.05.2006/ 
 17.05.2011 


2006 1 091 
2012 154 


2007 171 
2013 369 


2007 213 
2013 330 


2007 183 
2013 372 


01.01.2007 
30.07.2012 


 Spanien 03.02.2011  2012 18 2013 349 2013 329 2013 363 01.01.2013 
 Sri Lanka 13.09.1979 1981 630 1981 610 1982 185 1982 373 01.01.1983 
 Südafrika 25.01.1973 1974 1 185 1974 850 1975 440 1975 640 01.01.1965 
 Syrien  17.02.2010 2010 1 359 2011 345 2011 463 2011 358 01.01.2011 
 Tadschikistan 27.03.2003 2004 1 034 2005 15 2004 1 565 2005 27 01.01.2005 
 Thailand 10.07.1967 1968 589 1968 1 046 1968 1 104 1969 18 01.01.1967 
 Trinidad und Tobago 04.04.1973 1975 679 1975 697 1977 263 1977 192 01.01.1972 
 Tschechien 19.12.1980 


(DBA mit Tschechoslowakei gilt fort, 
BGBl. 1993 II S. 762) 


1982 1 022 1982 904 1983 692 1983 486 01.01.1984 


 Tunesien 23.12.1975  1976 1 653 1976 498 1976 1 927 1977 4 01.01.1976 
  08.02.2018 2018 710 2020 264 2020 154 2020 279 01.01.2020 
 Türkei 16.04.1985 


 19.09.2011 
1989 866 
2012 526 


1989 471 
2013 373 


1989 1 066 
2013 329 


1989 482 
2013 387 


01.01.1990 
01.01.2011 


 
 
Änderungen sind durch seitliche Striche gekennzeichnet 
*Ab 2023 
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 Abkommen Fundstelle Inkrafttreten Anwendung 
  BGBl. II BStBl I BGBl. II BStBl I grundsätzlich 
 mit vom Jg. S./Nr.* Jg. S. Jg. S./Nr.* Jg. S. ab 
 (noch 1. Abkommen auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen) 
  
 Turkmenistan 24.11.1981 


(DBA mit UdSSR gilt fort, Bericht der Botschaft 
Aschgabat vom 11. August 1999 – Nr. 377/99) 
 25.08.2016 


1983 2 
 
 
2017 573 


1983 90 
 
 
2018 206  


1983 427 
 
 
2017 1 559 


1983 352 
 
 
2018 221 


01.01.1980 
 
 


01.01.2018 
 Ukraine 03.07,1995 1996 498 1996 675 1996 2 609 1996 1 421 01.01.1997 
 Ungarn 28.02.2011  2011 919 2012 155 2012 47 2012 168 01.01.2012 
 Uruguay 09.03.2010  2011 954 2012 350 2012 131 2012 365 01.01.2012 
 Usbekistan 07.09.1999/ 


14.10.2014 
2001 978 
2015 1 198 


2001 765 
2016 267 


2002 269 
2016 263 


2002 239 
2016 271 


01.01.2002 
01.01.2016 


 Venezuela 08.02.1995 1996 727 1996 611 1997 1 809 1997 938 01.01.1997 
 Vereinigte Arab. Emirate 01.07.2010  2011 538 2011 942 2011 873 2011 955 01.01.2009 


bis 31.12.2021 
 Vereinigtes Königreich 30.03.2010/ 


 17.03.2014/ 
2010 1 333 
2015 1 297 


2011 469 
2016 192 


2011 536 
2016 136 


2011 485 
2016 195 


01.01.2011 
01.01.2016 


  12.01.2021 2021 666 2022 215 2022 124 2022 218 01.01.2022 
 Vereinigte Staaten 29.08.1989  


 01.06.2006 
(Bekanntmachung der Neufassung  04.06.2008) 


1991 354 
2006 1 184 
2008 611/851 


1991 94 
2008 766 
2008 783 


1992 235 
2008 117 


1992 262 
2008 782 


01.01.1990 
01.01.07/01.01.08 


 Vietnam 16.11.1995 1996 2 622 1996 1 422 1997 752 1997 364 01.01.1997 
 Zypern 18.02.2011/ 


 19.02.2021 
2011 1 068 
2021 731 


2012 222 
2022 143 


2012 117 
2022 4 


2012 235 
2022 146 


01.01.2012 
01.01.2022 


       
        


 
Änderungen sind durch seitliche Striche gekennzeichnet 
*Ab 2023 
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 Abkommen Fundstelle Inkrafttreten Anwendung 
  BGBl. II BStBl I BGBl. II BStBl I grundsätzlich 
 mit vom Jg. S./Nr.* Jg. S. Jg. S./Nr.* Jg. S. ab 
 2. Abkommen auf dem Gebiet der Erbschaft- und Schenkungsteuern 
 Dänemark1 22.11.1995 1996 2 565 1996 1 219 1997 728 1997 624 01.01.1997 
 Frankreich 12.10.2006 2007 1 402 2009 1 258 2009 596 2009 1 266 03.04.2009 
 Griechenland 18.11.1910/ 


 01.12.1910 
1912 1732  1953 525 1953 377 01.01.1953 


 Schweden1 14.07.19923 1994 686 1994 422 1995 29 1995 88 01.01.1995 
 Schweiz 30.11.1978 1980 594 1980 243 1980 1 341 1980 786 28.09.1980 
 Vereinigte Staaten 03.12.1980/ 1982 847 1982 765 1986 860 1986 478 01.01.1979 
  14.12.1998 


(Bekanntmachung der Neufassung 21.12.2000) 
2000 1 170 
2001 65 


2001 110 
2001 114 


2001 62 2001 114 15.12.2000 


  
 3. Sonderabkommen betreffend Einkünfte und Vermögen von Schifffahrt (S)- und Luftfahrt (L)-Unternehmen4  
 Brasilien (S)  


(Protokoll) 17.08.1950 
 
1951 11 


  
1952 604 


  
10.05.1952 


 Chile (S) 
(Handelsvertrag) 02.02.1951 


 
1952 325 


  
1953 128 


  
08.01.1952 


 Hongkong (L) 08.05.1997 1998 2 064 1998 1 156 1999 26 2000 1 554 01.01.1998 
 Hongkong (S) 13.01.2003 2004 34 2005 610 2005 332 2005 613 01.01.1998 
 Insel Man (S) 02.03.2009 2010 968 2011 510 2011 534 2011 511 01.01.2010 
 Jemen (L) 02.03.2005 2006 538 2006 229 2007 214 2007 231 01.01.1982 
 Kamerun (L) 24.08.2017 2018 466 2021 219 2021 85 2021 221 01.01.2021 
 Kolumbien (S, L) 10.09.1965 1967 762 1967 24 1971 855 1971 340 01.01.1962 
 Panama (S,L) 21.11.2016 2017 1 072 2018 8 2017 1 511 2018 12 01.01.2017 
 Paraguay (L) 27.01.1983 1984 644 1984 456 1985 623 1985 222 01.01.1979 
 Saudi-Arabien (L) 08.11.2007 2008 782 2009 866 2009 1 027 2009 869 01.01.1967 
 Venezuela (S, L) 23.11.1987 1989 373 1989 161 1989 1 065 1990 2 01.01.1990 
  
 4. Abkommen auf dem Gebiet der Rechts- und Amtshilfe und des Informationsaustauschs 
 Andorra 25.11.2010 2011 1 223 2017 81 2012 146 2017 88 01.01.2013 
 Anguilla 19.03.2010 2010 1 381 2012 100 2011 948 2012 107 01.01.2012 
 Antigua und Barbuda 19.10.2010 2011 1 212 2017 388 2012 737 2017 395 01.01.2013 
 Bahamas 09.04.2010 2011 642 2012 267 2012 63 2012 274 01.01.2012 
 Bermuda 03.07.2009 2012 1 306 2013 692  2013 330 2013 702 01.01.2013 
 Britische Jungferninseln 05.10.2010 2011 895 2012 283 2012 53 2012 291 01.01.2012 
 Cookinseln 03.04.2012 2013 665 2017 289 2014 102 2017 296 01.01.2014 
 Dänemark1 22.11.1995 1996 2 565 1996 1 219 1997 728 1997 624 01.01.1997 
 Gibraltar 13.08.2009 2010 984 2011 521 2011 535 2011 527 01.01.2011 
 Grenada 03.02.2011 2013 654   2017 405 2013 1 649 2017 412 01.01.2014 
 Guernsey 26.03.2009 2010 973 2011 514 2011 535 2011 520  01.01.2011 
 Insel Man 02.03.2009 2010 957 2011 504 2011 534 2011 509 01.01.2011 
 Italien 09.06.1938 1939 1244 1939 3774 1956 2 154 1957 142 23.01.1939 
 Jersey 04.07.2008 2009 578 2010 166 2010 38 2010 177 01.01.2010 
 Kaimaninseln 27.05.2010 2011 664 2011 841  2011 823 2011 848 01.01.2012 
 Liechtenstein 02.09.2009 2010 950 2011 286 2011 326 2011 292 01.01.2010 
 Monaco 27.07.2010 2011 653 2017 73 2012 92 2017 80 01.01.2012 
 Montserrat 28.10.2011 2012 1 321 2017 396 2014 517 2017 404 01.01.2015 
 Niederlande 21.05.1999 2001 2 2001 66 2001 691 2001 539 23.06.2001 
 Österreich 04.10.1954 1955 833 1955 434 1955 926 1955 743 26.11.1955 
 San Marino 21.06.2010 2011 908 2013 684 2012 147 2013 691 01.01.2012 
 Schweden1 14.07.1992 1994 686 1994 422 1995 29 1995 88 01.01.1995 
 St.Kitts und Nevis 19.10.2010 2015 1 286 2017 297 2016 1 242 2017 304 01.01.2017 
 St. Lucia 07.06.2010 2011 264 2013 760 2013 559 2013 767 01.01.2014 
 St. Vincent und Grenadinen 29.03.2010 2011 253 2011 777 2011 696 2011 784 01.01.2012 
 Turks und Caicos Inseln 04.06.2010 2011 882 2012 275 2012 116 2012 282 01.01.2012 
 Vereinigte Staaten 31.05.2013 2013 1 362 2014 242 2014 111 2014 264 11.12.2013 


 
 
Änderungen sind durch seitliche Striche gekennzeichnet 
*Ab 2023 


Fortsetzung siehe nächste Seite 
  


                                                
1 Die Erbschaftsteuer bzw. Vorschriften zur Rechts- und Amtshilfe sind in den unter I.1. bzw. II.1 aufgeführten Abkommen enthalten. 
2 Angabe bezieht sich auf RGBl bzw. RStBl. 
3 Aufhebung der Bestimmungen zu Nachlässen, Erbschaften und Schenkungen mit Änderungsprotokoll vom 18.01.2023 ab 01.01.2024. 
4 Siehe auch Bekanntmachungen über die Steuerbefreiungen nach § 49 Abs. 4 EStG (und § 2 Abs. 3 VStG): 
 Äthiopien L (BStBl 1962 I S. 536),   Libanon S, L (BStBl 1959 I S. 198), 
 Afghanistan L (BStBl 1964 I S. 411),   Malediven L (BStBl 2015 I S. 675), 
 Brasilien S, L (BStBl 2006 I S. 216),   Oman S, L (BStBl I 2018, 1036), 
 Chile L (BStBl 1977 I S. 350),   Papua-Neuguinea L (BStBl 1989 I S. 115) 
 Fidschi S (BStBl 2015 I S. 1087),   Seychellen L (BStBl 1998 I S. 582), 
 Irak S, L (BStBl 1972 I S. 490),   Sudan L (BStBl 1983 I S. 370) und 
 Jordanien L (BStBl 1976 I S. 278),   Vereinigte Arabische Emirate S, L (BStBl 2022 S. 640) 
 Katar L (BStBl 2006 I S. 3),    Zaire S, L (BStBl 1990 I S. 178). 
  







 


II. Künftige Abkommen und laufende Verhandlungen 
  Art des  Geltung für  
 Abkommen mit Abkommens5


  Sachstand6  Veranlagungs- 
steuern7  


ab 


Abzug- 
steuern8  


ab 


Bemerkungen 


 1. Abkommen auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen 
 Ägypten R-A P: 09.11.2012 KR KR  
 Albanien R-P V:    
 Angola A V:    
 Äthiopien A V:    
 Argentinien R-P P: 25.10.2019 KR KR  
 Bangladesch R-A V:    
 Belgien R-A P: 15.03.2018 KR KR  
 Benin A V:    
 Botsuana A V:    
 Brasilien A V:    
 Burkina Faso A V:    
 Chile A V:    
 China R-P V:    
 Costa Rica R-P V:    
 Ecuador R-A P: 19.10.2012 KR KR  
 Griechenland R-A V:  KR KR  
 Hongkong A V:    
 Indien R-P V:    
 Iran R-A P: 12.12.2018 KR KR  
 Island R-A V:      
 Israel R-P P: 24.05.2019 KR KR  
 Jersey R-P V:    
 Jordanien A V:    
 Kanada R-P V:    
 Katar A V:    
 Kirgisistan R-P V:    
 Kolumbien A V:    
 Korea, Republik R-P P: 18.04.2018 KR KR  
 Kosovo A V:    
 Kroatien R-P P: 11.06.2013 KR KR  
 Kuwait R-P V:    
 Lettland R-P U: 29.09.2022 KR KR  
 Libanon A V:    
 Liberia R-A V:    
 Malaysia R-P V:    
 Moldau R-A V:    
 Montenegro R-A V:    
 Namibia R-P V:    
 Neuseeland R-P  V:    
 Niederlande R-P V:    
 Nigeria A V:    
 Norwegen R-P P: 27.04.2023 KR KR  
 Oman A 


 R-P 
U: 15.08.2012 
V: 


KR KR ab 1985 für int. Verkehr 


 Pakistan R-A V:    
 Polen R-P P: 02.06.2022 KR KR  
 Portugal R-A P: 26.10.2017 KR KR  
 Ruanda A V:    
 Rumänien R-P V:    
 Russische Föderation R-P P: 08.10.2019 KR KR  
 San Marino A V:    
 Schweiz R-P U: 21.08.2023 KR KR  
 Senegal A V:    
 Serbien A V:    
 Slowakei R-A V:    
 Slowenien R-P  V:    
 Sri Lanka R-A P: 24.08.2012 KR KR  
  V:    
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  Art des  Geltung für  


                                                
5 A Erstmaliges Abkommen 
 R-A: Revisionsabkommen als Ersatz eines bestehenden Abkommens 
 R-P: Revisionsprotokoll zu einem bestehenden Abkommen 
 E-P: Ergänzungsprotokoll zu einem bestehenden Abkommen 
6 V: Verhandlung 
 P: Paraphierung 
 U: Unterzeichnung hat stattgefunden, Gesetzgebungs- oder Ratifikationsverfahren noch nicht abgeschlossen 
7 Einkommen-, Körperschaft-, Gewerbe- und Vermögensteuer KR: Keine Rückwirkung vorgesehen 
8 Abzugsteuern von Dividenden, Zinsen und Lizenzgebühren KR: Keine Rückwirkung vorgesehen 
 
 







 


 Abkommen mit Abkommens9
  Sachstand10  Veranlagungs- 


steuern11  
ab 


Abzug- 
steuern12  


ab 


Bemerkungen 


 noch 1. Abkommen auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen 
      
 Südafrika R-A 


 R-P 
U:  09.09.2008 
P: 16.09.2019 


KR 
KR 


KR 
KR 


 


 Trinidad und Tobago R-A P: 16.01.2015 KR KR  
 Tschechien R-A V:    
 Tunesien R-P V:    
 Ukraine R-A V:    
 Vietnam R-P V:    
      
      
  
  


 2. Abkommen auf dem Gebiet der Erbschaft- und Schenkungsteuern 


  


  


 3. Sonderabkommen betreffend Einkünfte und Vermögen von Schifffahrt (S)- und Luftfahrt (L)-Unternehmen 


      
      
      
      
      
 4. Abkommen auf dem Gebiet der Amtshilfe und des Informationsaustauschs 


 Aruba  A U:  29.06.2017 KR KR  
 Bahamas E-P V:    
 Barbados A P: 30.11.2011 KR KR  
 Brasilien A V:    
 Brunei A V:    
 Dominica  A U: 21.09.2010 KR KR  
 Panama A P:  13.05.2013 KR KR  
 Vereinigte Staaten A U:  14.08.2020 KR KR  
      


 
 
Änderungen sind durch seitliche Striche gekennzeichnet 
                                                
9 A Erstmaliges Abkommen 
 R-A: Revisionsabkommen als Ersatz eines bestehenden Abkommens 
 R-P: Revisionsprotokoll zu einem bestehenden Abkommen 
 E-P: Ergänzungsprotokoll zu einem bestehenden Abkommen 
10 V: Verhandlung 
 P: Paraphierung 
 U: Unterzeichnung hat stattgefunden, Gesetzgebungs- oder Ratifikationsverfahren noch nicht abgeschlossen 
11 Einkommen-, Körperschaft-, Gewerbe- und Vermögensteuer KR: Keine Rückwirkung vorgesehen 
12 Abzugsteuern von Dividenden, Zinsen und Lizenzgebühren KR: Keine Rückwirkung vorgesehen 
 
 












EuGH-Vorlage vom 23. August 2023, XI R 10/20
EuGH-Vorlage zur Besteuerung von Umsätzen, die über einen Appstore ausgeführt werden (Rechtslage bis zum
31.12.2014)


ECLI:DE:BFH:2023:VE.230823.XIR10.20.0


BFH XI. Senat


UStG § 1 Abs 1 S 1 Nr 1, UStG § 3 Abs 11, UStG § 3a Abs 1, UStG § 3a Abs 2, UStG § 3a Abs 4 S 2 Nr 13, UStG § 14c,
EGRL 112/2006 Art 28, EGRL 112/2006 Art 44, EGRL 112/2006 Art 45, EGRL 112/2006 Art 58, EGRL 112/2006 Art 203,
EUV 282/2011 Art 9a, EUV 282/2011 Art 7, BGB § 164 Abs 2, UStG VZ 2012 , UStG VZ 2013 , UStG VZ 2014


vorgehend FG Hamburg, 25. Februar 2020, Az: 6 K 111/18


Leitsätze


Dem Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) werden folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:


1. Ist unter Umständen wie denen des Ausgangsverfahrens, in denen eine deutsche Steuerpflichtige (Entwicklerin) vor
dem 01.01.2015 eine Dienstleistung auf elektronischem Weg an im Gemeinschaftsgebiet ansässige Nichtsteuerpflichtige
(Endkunden) über einen Appstore einer irischen Steuerpflichtigen erbracht hat, Art. 28 der Richtlinie 2006/112/EG des
Rates vom 28.11.2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem (MwStSystRL) anzuwenden mit der Folge, dass die
irische Steuerpflichtige so behandelt wird, als ob sie diese Dienstleistungen von der Entwicklerin erhalten und an die
Endkunden erbracht hätte, weil der Appstore erst in den ‑‑den Endkunden erteilten‑‑ Bestellbestätigungen die
Entwicklerin als Leistende genannt und deutsche Umsatzsteuer ausgewiesen hat?


2. Bei Bejahung der Frage 1: Liegt der Ort der gemäß Art. 28 MwStSystRL fingierten, von der Entwicklerin an den
Appstore erbrachten Dienstleistung gemäß Art. 44 MwStSystRL in Irland oder gemäß Art. 45 MwStSystRL in der
Bundesrepublik Deutschland (Deutschland)?


3. Falls nach der Antwort auf die Fragen 1 und 2 die Entwicklerin keine Dienstleistungen in Deutschland erbracht hat:
Besteht eine Steuerschuld der Entwicklerin für deutsche Umsatzsteuer gemäß Art. 203 MwStSystRL, weil der Appstore
sie vereinbarungsgemäß in seinen per E-Mail an die Endkunden übermittelten Bestellbestätigungen als Leistende
genannt und deutsche Umsatzsteuer ausgewiesen hat, obwohl die Endkunden nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt
sind?


Tenor


Das Verfahren wird ausgesetzt und dem Gerichtshof der Europäischen Union werden folgende Fragen zur
Vorabentscheidung vorgelegt:


1. Ist unter Umständen wie denen des Ausgangsverfahrens, in denen eine deutsche Steuerpflichtige (Entwicklerin) vor
dem 01.01.2015 eine Dienstleistung auf elektronischem Weg an im Gemeinschaftsgebiet ansässige Nichtsteuerpflichtige
(Endkunden) über einen Appstore einer irischen Steuerpflichtigen erbracht hat, Art. 28 der Richtlinie 2006/112/EG des
Rates vom 28.11.2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem anzuwenden mit der Folge, dass die irische
Steuerpflichtige so behandelt wird, als ob sie diese Dienstleistungen von der Entwicklerin erhalten und an die
Endkunden erbracht hätte, weil der Appstore erst in den ‑‑den Endkunden erteilten‑‑ Bestellbestätigungen die
Entwicklerin als Leistende genannt und deutsche Umsatzsteuer ausgewiesen hat?


2. Bei Bejahung der Frage 1: Liegt der Ort der gemäß Art. 28 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28.11.2006 über
das gemeinsame Mehrwertsteuersystem fingierten, von der Entwicklerin an den Appstore erbrachten Dienstleistung
gemäß Art. 44 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28.11.2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem in
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Irland oder gemäß Art. 45 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28.11.2006 über das gemeinsame
Mehrwertsteuersystem in der Bundesrepublik Deutschland?


3. Falls nach der Antwort auf die Fragen 1 und 2 die Entwicklerin keine Dienstleistungen in der Bundesrepublik
Deutschland erbracht hat: Besteht eine Steuerschuld der Entwicklerin für deutsche Umsatzsteuer gemäß Art. 203 der
Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28.11.2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem, weil der Appstore sie
vereinbarungsgemäß in seinen per E Mail an die Endkunden übermittelten Bestellbestätigungen als Leistende genannt
und deutsche Umsatzsteuer ausgewiesen hat, obwohl die Endkunden nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt sind?


Tatbestand


A.


Die Beteiligten streiten über die Umsatzbesteuerung von sogenannten In-App-Käufen in den Jahren 2012 bis 2014
(Streitjahre), in denen Art. 9a der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 282/2011 des Rates vom 15.03.2011 zur
Festlegung von Durchführungsvorschriften zur Richtlinie 2006/112/EG über das gemeinsame
Mehrwertsteuersystem in der Fassung (i.d.F.) der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1042/2013 des Rates vom
07.10.2013 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 282/2011 bezüglich des Ortes der Dienstleistung
(Amtsblatt der Europäischen Union Nr. L 284 vom 26.10.2013, S. 1) ‑‑MwSt-DVO‑‑ noch nicht in Kraft getreten war.


1


Die Klägerin und Revisionsbeklagte (Klägerin), eine in der Bundesrepublik Deutschland (Deutschland) ansässige
Steuerpflichtige, entwickelt und vertreibt Spiele-Apps für mobile Endgeräte (Smartphones, Tablets et cetera). Für
den Vertrieb nutzt sie unter anderem eine Internet-basierte digitale Vertriebsplattform für Software (sogenannter
Appstore), der bis zum 31.12.2014 von der in Irland ansässigen X betrieben wurde. Endkunden, die mobile
Endgeräte mit einem bestimmten Betriebssystem nutzten, konnten Spiele-Apps der Klägerin in den Streitjahren
ausschließlich über den Appstore herunterladen. Die dafür erforderliche Anwendung war in der Regel bereits ab
Werk auf dem mobilen Endgerät installiert. Zusätzlich gab es die Möglichkeit, den Appstore über einen Internet-
Browser aufzurufen.


2


Zur Nutzung des Appstores war eine vorherige Anmeldung erforderlich, wobei die Endkunden ihre persönlichen
Daten sowie Zahlungsmöglichkeiten (zum Beispiel Kreditkarte, PayPal, Guthaben oder Ähnliches) hinterlegen
mussten. Zudem mussten sie die Nutzungsbedingungen des Appstores akzeptieren.


3


Nach den in den Streitjahren geltenden Nutzungsbedingungen wurde bei jedem Erwerb von Inhalten (etwa Apps,
Text, Software für mobile Geräte) neben dem Vertrag mit X über die Nutzung des Appstores ein weiterer Vertrag
eingegangen. Dies konnte ein Vertrag mit X sein oder im Fall von Zeitschriften (und nur falls entsprechend
gekennzeichnet) mit dem Anbieter, wobei X diesen vertrat, und im Fall von Apps mit dem jeweiligen Anbieter der
App. Für den Fall von Mängeln oder Funktionsproblemen bei Apps war bestimmt, dass sich der Endkunde an den
Entwickler der App wenden sollte, der in diesem Fall Vertragspartner sei. Eine ausdrückliche Regelung für In-App-
Käufe war in den Nutzungsbedingungen nicht enthalten.


4


Der Appstore verfügte in den Streitjahren über eine Erstattungsrichtlinie. Danach konnten sich Endkunden binnen
48 Stunden nach dem Erwerb (auch) an den Appstore wenden, um einen Kauf zu stornieren und Erstattung zu
beantragen, die unter bestimmten Bedingungen gewährt wurde.


5


X schloss mit Entwicklern wie der Klägerin in den Streitjahren eine standardisierte Vereinbarung über den Vertrieb
von Produkten über den Appstore. Danach war der Entwickler der Verkäufer der Produkte, die über den Appstore
angeboten wurden. X sollte die Produkte im Namen der Entwickler anzeigen sowie zum Download und zum Kauf für
die Endkunden zur Verfügung stellen. X sollte dafür eine Provision erhalten. Der jeweilige Entwickler sollte den
Preis für das Produkt bestimmen und den Support leisten. Der Zahlungsvorgang sollte über den Appstore
abgewickelt werden. X wurde autorisiert, den Preis des Produkts oder einer In-App-Transaktion im Namen des
Entwicklers vollständig zu erstatten.


6


Im Appstore standen den Endkunden in den Streitjahren verschiedene Spiele-Apps zur Verfügung, die
heruntergeladen werden konnten. Diese Spiele stammten weit überwiegend nicht von X, sondern von den
Entwicklern selbst. Bei der Vorstellung im Appstore wurde bei jedem Spiel auch der Name des Entwicklers
angegeben. Die Klägerin trat in den Streitjahren im Appstore mit ihrer Firma, ihrer Rechtsform und ihrer Anschrift
auf.


7
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Die von der Klägerin entwickelten Spiele-Apps konnten zwar im Appstore kostenlos heruntergeladen werden. Durch
den entgeltlichen Erwerb von Verbesserungen oder anderen Vorteilen (In-App-Käufe) konnte der Endkunde jedoch
im Spielgeschehen vorankommen oder andere Vorteile erlangen. Die Endkunden konnten die gewünschten
Verbesserungen oder Vorteile in der Spiele-App der Klägerin auswählen und gegen Entgelt freischalten lassen.


8


Die Abwicklung dieser In-App-Käufe erfolgte über den Appstore und mittels einer der dort vom Endkunden
hinterlegten Zahlungsmethode. Nach Auswahl eines kostenpflichtigen Artikels öffnete sich innerhalb der Spiele-
App ein sogenanntes Pop-Up-Fenster (Fenster 1). Dieses war mit dem Logo der X versehen. Das Fenster 1 nannte
das ausgewählte Produkt, den Bruttopreis sowie die Zahlungsart. Ferner wurde angegeben, der Käufer willige darin
ein, dass der Kauf sofort verfügbar sein werde und er auf sein gesetzlich vorgeschriebenes Widerrufsrecht verzichte.
Zudem wurde jeweils ein Link auf die Nutzungsbedingungen und die Erstattungsrichtlinien von X angezeigt.


9


Nach Betätigung des "Kaufen-Buttons" öffnete sich ein neues Fenster (Fenster 2), in dem noch einmal (mit
identischem Layout) auf den Kaufgegenstand, den Preis sowie die Zahlungsmethode hingewiesen wurde. In diesem
Fenster mussten gegebenenfalls weitere Angaben zur Zahlungsmethode, zum Beispiel das Passwort des Appstores,
eingegeben werden.


10


Nach Anklicken des "Bestätigen-Buttons" öffnete sich ein neues Fenster (Fenster 3) mit dem Hinweis, dass die
Zahlung erfolgreich gewesen sei, und dem X-Logo. Das erworbene Produkt wurde nochmals genannt sowie
mitgeteilt, dass die Zahlung erfolgreich durchgeführt und das Produkt dem Nutzerkonto gutgeschrieben worden sei.
Der Endkunde konnte sodann unmittelbar in der App mit dem Spiel fortfahren.


11


Die Klägerin wurde in den Fenstern 1 bis 3 nicht als Leistende genannt. Zu sehen waren nur das Logo der X und die
oben genannten Links.


12


Der Endkunde erhielt nach dem Kaufvorgang von X eine Bestellbestätigung per E-Mail. Diese E-Mail enthielt das
Logo des Appstores und die Angabe, dass bei dem jeweiligen Entwickler (hier: der Klägerin) im Appstore eingekauft
worden sei. Ferner waren eine Bestellnummer angegeben, das Bestelldatum, die Art sowie Menge des gekauften
Artikels und der Name der App, für die der Artikel gekauft worden war. Ferner wurden der Bruttopreis und die darin
enthaltene (deutsche) Umsatzsteuer genannt sowie Links zu den Nutzungsbedingungen und den
Erstattungsrichtlinien des Appstores angezeigt.


13


Die Endkunden hatten ferner die Möglichkeit, alle Bestellungen über den Appstore nachträglich auf einer Webseite
einzusehen. Dort wurden unter den Transaktionsdetails unter anderem der Name der App, die Menge und Art des
Artikels sowie der Bruttopreis angegeben. Es gab keinen Hinweis auf den Entwickler (hier: die Klägerin).


14


X rechnete die In-App-Käufe monatlich mit der Klägerin ab und behielt für jeden Kauf eine Provision von 30 % ein.15


Die Klägerin sah sich zunächst als Leistende an die Endkunden an. Sie meldete dementsprechend für Endkunden
aus der Europäischen Union (EU) deutsche Umsatzsteuer an, da der Leistungsort nach § 3a Abs. 1 des
Umsatzsteuergesetzes (UStG), Art. 45 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28.11.2006 über das gemeinsame
Mehrwertsteuersystem (MwStSystRL) an ihrem Sitz liege, und führte die deutsche Umsatzsteuer an den Beklagten
und Revisionskläger (Finanzamt ‑‑FA‑‑) ab. Daneben nahm sie an, X habe an sie, die Klägerin, eine
Vermittlungsleistung erbracht, für die sie, die Klägerin, nach § 13b Abs. 1 und 5 Satz 1 UStG die Umsatzsteuer
schulde. Auf dieser Grundlage reichte sie ihre Umsatzsteuererklärungen für die Streitjahre ein.


16


Am 29.01.2016 reichte die Klägerin berichtigte Umsatzsteuererklärungen für die Streitjahre ein. Sie war nunmehr
der Auffassung, dass eine Dienstleistungskommission (§ 3 Abs. 11 UStG, Art. 28 MwStSystRL) vorliege. Sie, die
Klägerin, habe ihre Dienstleistungen an X erbracht und X die Leistungen an die Endkunden. Der Ort ihrer
Leistungen an X liege gemäß § 3a Abs. 2 UStG, Art. 44 MwStSystRL in Irland. Die Klägerin reduzierte deshalb die
Bemessungsgrundlage der in Deutschland steuerpflichtigen Ausgangsumsätze um die In-App-Käufe der Endkunden
aus der EU. Ferner reduzierte sie sowohl die Eingangsleistungen nach § 13b Abs. 1 UStG als auch die
entsprechenden Vorsteuerbeträge um die Bemessungsgrundlagen der ursprünglich angenommenen
Vermittlungsleistungen der X.


17


Zur Begründung berief sich die Klägerin auf die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH), die auch auf sonstige
Leistungen anwendbar sei, die über das Internet erbracht würden. Auch bei über das Internet ausgeführten
Leistungen sei das Auftreten nach außen wesentlich. X sei umsatzsteuerrechtlich als Leistungserbringerin
gegenüber den Endkunden aufgetreten. X betreibe den Appstore, führe den Bestellvorgang durch und ziehe die
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Zahlung bei den Endkunden ein. Aus der Sicht eines Durchschnittsverbrauchers verkaufe X das jeweils über den
Appstore erworbene Produkt. Dies gelte auch für die hier streitgegenständlichen In-App-Käufe.


Das FA vertrat nach einer Außenprüfung die Auffassung, dass X lediglich als Vermittlerin anzusehen sei. Zwar sei
der jeweilige Kaufvorgang über den Appstore erfolgt. Der Endkunde sei jedoch bei jedem einzelnen Schritt des In-
App-Kaufs auf die Nutzungsbedingungen hingewiesen worden. X habe damit dem Endkunden in eindeutiger Weise
bei jedem Kauf gezeigt, dass die Umsätze für eine fremde Person ausgeführt worden seien und X lediglich die
Forderung einziehe. Das FA erließ daraufhin unter Berufung auf § 164 Abs. 2 der Abgabenordnung (AO)
Umsatzsteuerbescheide für die Besteuerungszeiträume 2012 bis 2014, in denen die von der Klägerin erklärten
Änderungen nicht berücksichtigt wurden. Die Einsprüche der Klägerin blieben erfolglos.


19


Das Finanzgericht (FG) gab der Klage mit seinem in Entscheidungen der Finanzgerichte 2020, 874 veröffentlichtem
Urteil statt. Es nahm an, dass die Klage als Anfechtungsklage zulässig sei, weil die angefochtenen
Umsatzsteuerbescheide Zweitbescheide seien. Die Umsätze der Klägerin seien nicht in Deutschland steuerbar, weil
Empfängerin der Dienstleistungen der Klägerin X sei. Der Leistungsort liege gemäß § 3a Abs. 2 UStG, Art. 44
MwStSystRL in Irland. § 3a Abs. 4 und 5 UStG alte Fassung ‑‑a.F.‑‑, Art. 58 MwStSystRL griffen nicht ein, weil
sowohl X als auch die Endkunden der In-App-Käufe ihren Sitz beziehungsweise Wohnsitz im Gemeinschaftsgebiet
hatten.


20


Es liege eine Dienstleistungskommission im Sinne von § 3 Abs. 11 UStG, Art. 28 MwStSystRL vor. X habe bei den In-
App-Käufen im eigenen Namen gehandelt. Die Einbettung der Produkte in die Appstore-Oberfläche habe beim
durchschnittlichen Endkunden die Erwartung geweckt, dass X Vertragspartnerin und Verkäuferin der Produkte sei,
zumal sich der Endkunde zunächst beim Appstore anmelden und dessen Nutzungsbedingungen habe akzeptieren
müssen. Die Nutzungsbedingungen des Appstores änderten nichts an der Erwartungshaltung des
Durchschnittsverbrauchers, dass X Vertragspartnerin und Verkäuferin der erworbenen Produkte sei. X sei außerdem
nicht hinreichend deutlich im fremden Namen aufgetreten. Aus den Nutzungsbedingungen ergebe sich nichts
anderes; denn für In-App-Käufe enthielten die Nutzungsbedingungen keine Regelungen. Für In-App-Käufe komme
daher nicht hinreichend deutlich zum Ausdruck, dass der Entwickler Leistender der In-App-Käufe sei. Die Käufe
seien zwar aus dem Spiel heraus erfolgt und die Spieloberfläche sei während des Kaufvorgangs im Hintergrund
angezeigt worden. Dennoch sei der Endkunde durch die Darstellungen in den Pop-Up-Fenstern virtuell in den
Appstore geleitet worden. In den Fenstern sei der Kauf unter dem dominant dargestellten Appstore-Logo
abgewickelt worden. Der jeweilige Spielentwickler sei nicht erwähnt worden, sondern die Nutzungsbedingungen
und die Erstattungsrichtlinien des Appstores. Der Endkunde habe somit davon ausgehen müssen, dass der Kauf im
Appstore erfolgt sei.


21


Mit der Revision rügt das FA die Verletzung materiellen Rechts sowie Verfahrensfehler.22


Das FA beantragt, die Vorentscheidung aufzuheben und die Klage abzuweisen.23


Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.24


Sie verteidigt die angefochtene Vorentscheidung und beruft sich ergänzend auf Art. 9a MwSt-DVO sowie die
Erläuterungen der Kommission zu den 2015 in Kraft getretenen EU-Mehrwertsteuervorschriften bezüglich des Ortes
der Erbringung von Telekommunikations-, Rundfunk- und elektronischen Dienstleistungen vom 03.04.2014. Hierbei
handele es sich um Art. 28 MwStSystRL präzisierende Bestimmungen, die "rückwirkend" auf Zeiträume vor
Inkrafttreten des Art. 9a MwSt-DVO anwendbar seien. Danach gelte Art. 28 MwStSystRL unter anderem für In-App-
Käufe. Außerdem habe der Mehrwertsteuer-Ausschuss bereits im Jahr 2011 fast einstimmig die Auffassung
vertreten, dass grundsätzlich der Intermediär als Eigenhändler anzusehen sei. Dies gelte nur dann nicht, wenn er
den eigentlichen Anbieter der Dienstleistung ausdrücklich gegenüber dem Endkunden angebe (vgl. Leitlinien aus
der 93. Sitzung vom 01.07.2011 - DOKUMENT C - taxud.c.1(2012)1410604 - 709, abrufbar unter https://taxation-
customs.ec.europa.eu). Dies sei in den Streitjahren durch X aber gerade nicht geschehen.


25


Das FA hat darauf erwidert, dass die unionsrechtlichen Regelungen zu Art. 9a MwSt-DVO erst zum 01.01.2015 in
Kraft getreten seien und daher in den Streitjahren noch keine Anwendung fänden. Die Ausführungen des
Mehrwertsteuer-Ausschusses aus dem Jahr 2011 besagten lediglich, dass nur bei nicht bestehender ausdrücklicher
Regelung der Dritte als in eigenem Namen handelnd gelten könne. Es bestehe jedoch in den AGB der X eine
ausdrückliche Regelung, so dass sich aus den Leitlinien nichts anderes ergebe.


26


Auf Anregung der Klägerin, den Ausgang des beim Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) anhängigen27


Seite 4 von 15







Entscheidungsgründe


B.


Verfahrens Fenix International vom 28.02.2023 - C-695/20, EU:C:2023:127 abzuwarten, wenn der BFH
möglicherweise Art. 9a MwSt-DVO für anwendbar halte, hat der erkennende Senat den Beteiligten mit Schreiben
vom 12.10.2022 die Schlussanträge des Generalanwalts Rantos vom 15.09.2022 - C-695/20, EU:C:2022:685
übersandt und am 28.02.2023 auf das EuGH-Urteil Fenix International vom 28.02.2023 - C-695/20, EU:C:2023:127
hingewiesen.


Die Klägerin sieht sich dadurch in ihrer Rechtsauffassung bestätigt.28


Das FA hält daran fest, dass Art. 9a MwSt-DVO (und die deutsche Umsetzung in § 3 Abs. 11a UStG) erst ab dem
01.01.2015 anwendbar seien. Wenn man der Auffassung der Klägerin und des FG folgen würde, träte eine
Nichtbesteuerung ein, die durch Art. 9a MwSt-DVO gerade vermieden werden solle. Mit der Norm würden
dementsprechend nicht (rückwirkend) Begriffe geklärt, die sich in Art. 28 MwStSystRL finden und seit dessen
Einführung anwendbar sind.


29


Der Senat setzt das Verfahren aus und legt dem EuGH die im Tenor genannten Fragen gemäß Art. 267 Abs. 3 des
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) zur Vorabentscheidung vor.


30


I. Maßgebliche Rechtsvorschriften31


Die maßgeblichen Rechtsvorschriften in den Streitjahren stellen sich wie folgt dar:32


1. Nationales Recht33


"§ 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG


(1) Der Umsatzsteuer unterliegen die folgenden Umsätze:


1. die Lieferungen und sonstigen Leistungen, die ein Unternehmer im Inland gegen Entgelt im Rahmen seines
Unternehmens ausführt. Die Steuerbarkeit entfällt nicht, wenn der Umsatz auf Grund gesetzlicher oder behördlicher
Anordnung ausgeführt wird oder nach gesetzlicher Vorschrift als ausgeführt gilt;


34


§ 3 Abs. 11 UStG


…


(11) Wird ein Unternehmer in die Erbringung einer sonstigen Leistung eingeschaltet und handelt er dabei im
eigenen Namen, jedoch für fremde Rechnung, gilt diese Leistung als an ihn und von ihm erbracht.


35


§ 3a UStG


(1) Eine sonstige Leistung wird vorbehaltlich der Absätze 2 bis 8 und der §§ 3b, 3e und 3f an dem Ort ausgeführt,
von dem aus der Unternehmer sein Unternehmen betreibt. …


(2) Eine sonstige Leistung, die an einen Unternehmer für dessen Unternehmen ausgeführt wird, wird vorbehaltlich
der Absätze 3 bis 8 und der §§ 3b, 3e und 3f an dem Ort ausgeführt, von dem aus der Empfänger sein Unternehmen
betreibt. …


(3) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 gilt:


…


4. Eine Vermittlungsleistung an einen Empfänger, der weder ein Unternehmer ist, für dessen Unternehmen die
Leistung bezogen wird, noch eine nicht unternehmerisch tätige juristische Person, der eine Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer erteilt worden ist, wird an dem Ort erbracht, an dem der vermittelte Umsatz als ausgeführt
gilt.


…
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(4) Ist der Empfänger einer der in Satz 2 bezeichneten sonstigen Leistungen weder ein Unternehmer, für dessen
Unternehmen die Leistung bezogen wird, noch eine nicht unternehmerisch tätige juristische Person, der eine
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer erteilt worden ist, und hat er seinen Wohnsitz oder Sitz im Drittlandsgebiet,
wird die sonstige Leistung an seinem Wohnsitz oder Sitz ausgeführt. Sonstige Leistungen im Sinne des Satzes 1
sind:


…


13. die auf elektronischem Weg erbrachten sonstigen Leistungen;


…


(5) Ist der Empfänger einer in Absatz 4 Satz 2 Nr. 13 bezeichneten sonstigen Leistung weder ein Unternehmer, für
dessen Unternehmen die Leistung bezogen wird, noch eine nicht unternehmerisch tätige juristische Person, der
eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer erteilt worden ist, und hat er seinen Wohnsitz oder Sitz im
Gemeinschaftsgebiet, wird die sonstige Leistung abweichend von Absatz 1 dort ausgeführt, wo er seinen Wohnsitz
oder Sitz hat, wenn die sonstige Leistung von einem Unternehmer ausgeführt wird, der im Drittlandsgebiet ansässig
ist oder dort eine Betriebsstätte hat, von der die Leistung ausgeführt wird.


§ 14c Unrichtiger oder unberechtigter Steuerausweis


(1) Hat der Unternehmer in einer Rechnung für eine Lieferung oder sonstige Leistung einen höheren Steuerbetrag,
als er nach diesem Gesetz für den Umsatz schuldet, gesondert ausgewiesen (unrichtiger Steuerausweis), schuldet er
auch den Mehrbetrag. …


(2) Wer in einer Rechnung einen Steuerbetrag gesondert ausweist, obwohl er zum gesonderten Ausweis der Steuer
nicht berechtigt ist (unberechtigter Steuerausweis), schuldet den ausgewiesenen Betrag. … Der nach den Sätzen 1
und 2 geschuldete Steuerbetrag kann berichtigt werden, soweit die Gefährdung des Steueraufkommens beseitigt
worden ist. Die Gefährdung des Steueraufkommens ist beseitigt, wenn ein Vorsteuerabzug beim Empfänger der
Rechnung nicht durchgeführt oder die geltend gemachte Vorsteuer an die Finanzbehörde zurückgezahlt worden ist.
…


37


§ 164 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs


…


(2) Tritt der Wille, in fremdem Namen zu handeln, nicht erkennbar hervor, so kommt der Mangel des Willens, im
eigenen Namen zu handeln, nicht in Betracht.


38


2. MwStSystRL (Fassung bis 31.12.2014)39


Artikel 2


(1) Der Mehrwertsteuer unterliegen folgende Umsätze:
…


c) Dienstleistungen, die ein Steuerpflichtiger als solcher im Gebiet eines Mitgliedstaats gegen Entgelt erbringt;


40


Artikel 44


Als Ort einer Dienstleistung an einen Steuerpflichtigen, der als solcher handelt, gilt der Ort, an dem dieser
Steuerpflichtige den Sitz seiner wirtschaftlichen Tätigkeit hat. Werden diese Dienstleistungen jedoch an eine feste
Niederlassung des Steuerpflichtigen, die an einem anderen Ort als dem des Sitzes seiner wirtschaftlichen Tätigkeit
gelegen ist, erbracht, so gilt als Ort dieser Dienstleistungen der Sitz der festen Niederlassung. In Ermangelung eines
solchen Sitzes oder einer solchen festen Niederlassung gilt als Ort der Dienstleistung der Wohnsitz oder der
gewöhnliche Aufenthaltsort des steuerpflichtigen Dienstleistungsempfängers.


41


Artikel 45


Als Ort einer Dienstleistung an einen Nichtsteuerpflichtigen gilt der Ort, an dem der Dienstleistungserbringer den
Sitz seiner wirtschaftlichen Tätigkeit hat. Werden diese Dienstleistungen jedoch von der festen Niederlassung des
Dienstleistungserbringers, die an einem anderen Ort als dem des Sitzes seiner wirtschaftlichen Tätigkeit gelegen
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ist, aus erbracht, so gilt als Ort dieser Dienstleistungen der Sitz der festen Niederlassung. In Ermangelung eines
solchen Sitzes oder einer solchen festen Niederlassung gilt als Ort der Dienstleistung der Wohnsitz oder der
gewöhnliche Aufenthaltsort des Dienstleistungserbringers.


Artikel 58


Als Ort elektronisch erbrachter Dienstleistungen, insbesondere der in Anhang II genannten, die von einem
Steuerpflichtigen, der den Sitz seiner wirtschaftlichen Tätigkeit oder eine feste Niederlassung, von der aus die
Dienstleistung erbracht wird, oder in Ermangelung eines solchen Sitzes oder einer solchen Niederlassung seinen
Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthaltsort außerhalb der Gemeinschaft hat, an Nichtsteuerpflichtige
erbracht werden, die in einem Mitgliedstaat ansässig sind oder dort ihren Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen
Aufenthaltsort haben, gilt der Ort, an dem der Nichtsteuerpflichtige ansässig ist oder seinen Wohnsitz oder
gewöhnlichen Aufenthaltsort hat. …


43


Artikel 203


Die Mehrwertsteuer wird von jeder Person geschuldet, die diese Steuer in einer Rechnung ausweist.


44


Artikel 218


Für die Zwecke dieser Richtlinie erkennen die Mitgliedstaaten als Rechnung alle auf Papier oder elektronisch
vorliegenden Dokumente oder Mitteilungen an, die den Anforderungen dieses Kapitels genügen.


45


Anhang II - EXEMPLARISCHES VERZEICHNIS ELEKTRONISCH ERBRACHTER DIENSTLEISTUNGEN IM SINNE DES
ARTIKELS 58 UND DES ARTIKELS 59 ABSATZ 1 BUCHSTABE K


1. Bereitstellung von Websites, Webhosting, Fernwartung von Programmen und Ausrüstungen;


2. Bereitstellung von Software und deren Aktualisierung;


…


4. Bereitstellung von Musik, Filmen und Spielen, einschließlich Glücksspielen und Lotterien sowie von Sendungen
und Veranstaltungen aus den Bereichen Politik, Kultur, Kunst, Sport, Wissenschaft und Unterhaltung;


…


46


3. MwSt-DVO (bis 31.12.2014)47


Artikel 7


(1) 'Elektronisch erbrachte Dienstleistungen' im Sinne der Richtlinie 2006/112/EG umfassen Dienstleistungen, die
über das Internet oder ein ähnliches elektronisches Netz erbracht werden, deren Erbringung aufgrund ihrer Art im
Wesentlichen automatisiert und nur mit minimaler menschlicher Beteiligung erfolgt und ohne
Informationstechnologie nicht möglich wäre.


(2) Unter Absatz 1 fällt insbesondere das Folgende:


a) Überlassung digitaler Produkte allgemein, z.B. Software und zugehörige Änderungen oder Upgrades;


…


f) die in Anhang I genannten Dienstleistungen.


48


Anhang I


…


2. Anhang II Nummer 2 der Richtlinie 2006/112/EG:
a) Gewährung des Zugangs zu oder Herunterladen von Software (z.B. Beschaffungs- oder Buchführungsprogramme,
Software zur Virusbekämpfung) und Updates;


…
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4. Anhang II Nummer 4 der Richtlinie 2006/112/EG:


…


d) Herunterladen von Spielen auf Computer und Mobiltelefon;


e) Gewährung des Zugangs zu automatisierten Online-Spielen, die nur über das Internet oder ähnliche elektronische
Netze laufen und bei denen die Spieler räumlich voneinander getrennt sind.


4. MwSt-DVO (Fassung ab 01.01.2015)50


Artikel 9a


(1) Für die Anwendung von Artikel 28 der Richtlinie 2006/112/EG gilt, dass wenn elektronisch erbrachte
Dienstleistungen über ein Telekommunikationsnetz, eine Schnittstelle oder ein Portal wie einen Appstore erbracht
werden, davon auszugehen ist, dass ein an dieser Erbringung beteiligter Steuerpflichtiger im eigenen Namen, aber
für Rechnung des Anbieters dieser Dienstleistungen tätig ist, es sei denn, dass dieser Anbieter von dem
Steuerpflichtigen ausdrücklich als Leistungserbringer genannt wird und dies in den vertraglichen Vereinbarungen
zwischen den Parteien zum Ausdruck kommt.
Damit der Anbieter der elektronisch erbrachten Dienstleistungen als vom Steuerpflichtigen ausdrücklich genannter
Erbringer der elektronisch erbrachten Dienstleistungen angesehen werden kann, müssen die folgenden
Bedingungen erfüllt sein:


a) Auf der von jedem an der Erbringung der elektronisch erbrachten Dienstleistungen beteiligten Steuerpflichtigen
ausgestellten oder verfügbar gemachten Rechnung müssen die elektronisch erbrachten Dienstleistungen und der
Erbringer dieser elektronisch erbrachten Dienstleistungen angegeben sein;
b) auf der dem Dienstleistungsempfänger ausgestellten oder verfügbar gemachten Rechnung oder Quittung müssen
die elektronisch erbrachten Dienstleistungen und ihr Erbringer angegeben sein.


Für die Zwecke dieses Absatzes ist es einem Steuerpflichtigen nicht gestattet, eine andere Person ausdrücklich als
Erbringer von elektronischen Dienstleistungen anzugeben, wenn er hinsichtlich der Erbringung dieser
Dienstleistungen die Abrechnung mit dem Dienstleistungsempfänger autorisiert oder die Erbringung der
Dienstleistungen genehmigt oder die allgemeinen Bedingungen der Erbringung festlegt.


…


(3) Dieser Artikel gilt nicht für einen Steuerpflichtigen, der lediglich Zahlungen in Bezug auf elektronisch erbrachte
Dienstleistungen … abwickelt und nicht an der Erbringung dieser elektronisch erbrachten Dienstleistungen …
beteiligt ist."


51


II. Vorfragen52


1. Zu Recht gehen beide Beteiligte und das FG von der Zulässigkeit der Klage aus. Das FG hat angenommen, dass
die angefochtenen Bescheide Zweitbescheide sind, da ihnen Regelungscharakter zukomme, das FA eine neue
Sachentscheidung getroffen habe und dabei auf neue Argumente eingegangen sei (vergleiche ‑‑vgl.‑‑ dazu BFH-
Urteil vom 12.01.1983 - IV R 211/82, Sammlung der Entscheidungen des Bundesfinanzhofs ‑‑BFHE‑‑ 137, 542,
Bundessteuerblatt ‑‑BStBl‑‑ II 1983, 360, unter 1., mit weiteren Nachweisen ‑‑m.w.N.‑‑; BFH-Beschluss vom
24.11.1999 - V B 137/99, BFH/NV 2000, 550, unter 2.a; Seer in Tipke/Kruse, § 118 AO Rz 17; Söhn in
Hübschmann/Hepp/Spitaler ‑‑HHSp‑‑, § 118 AO Rz 168, 171). Andernfalls wäre die Klage als Verpflichtungsklage
(vgl. BFH-Urteile vom 10.06.2009 - I R 10/09, BFHE 225, 384, BStBl II 2009, 974, unter II.2.; vom 19.08.2009 -
I R 3/09, BFHE 226, 486, BStBl II 2010, 249, unter II.5.; Heuermann in HHSp, § 168 AO Rz 22; Klein/Rüsken, AO,
16. Aufl., § 168 Rz 22; Seer in Tipke/Kruse, § 168 AO Rz 7) zulässig; denn das FA hat die durch die angefochtenen
Bescheide nach § 168 Satz 2 AO erforderliche Zustimmung zu den Steueranmeldungen der Klägerin verweigert und
den Einspruch gegen die verweigerte Zustimmung als unbegründet zurückgewiesen.


53


2. Die Verfahrensrüge des FA, das Urteil des FG sei eine den Anspruch des FA auf Gewährung rechtlichen Gehörs
verletzende Überraschungsentscheidung, greift nicht durch. Ausweislich der Diskussionen der Beteiligten nach dem
Erörterungstermin vom 05.11.2019 (Schriftsätze der Klägerin vom 04.12.2019, Blatt ‑‑Bl.‑‑ 35 ff. FG-Akte, und des
FA vom 15.01.2020, Bl. 98 FG-Akte) musste das FA damit rechnen, dass das FG zu der Auffassung gelangen könnte,
dass die Nutzungsbedingungen einer Leistungserbringung durch X nicht entgegenstehen. Die Frage, welche
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Bedeutung die Nutzungsbedingungen in diesem Zusammenhang haben, war nach dem Inhalt der FG-Akte einer der
Hauptstreitpunkte bereits des finanzgerichtlichen Verfahrens, zu dem das FG seine Rechtsauffassung nicht vorab
andeuten musste (vgl. BFH-Beschluss vom 27.10.2020 - XI B 33/20, BFH/NV 2021, 459, Rz 18, m.w.N.).


III. Zur ersten Frage55


Der erkennende Senat hat Zweifel, ob die Annahme des FG, dass X und nicht die Klägerin die Leistungen an die
Erwerber der In-App-Käufe ausgeführt habe, in Einklang mit Unionsrecht steht.


56


1. Wer bei einem Umsatz als Leistender anzusehen ist, ergibt sich regelmäßig aus den zivilrechtlichen
Vereinbarungen.


57


a) Leistender ist in der Regel derjenige, der die Lieferungen oder sonstigen Leistungen im eigenen Namen
gegenüber einem anderen selbst ausführt oder durch einen Beauftragten ausführen lässt (vgl. BFH-Urteile vom
12.08.2015 - XI R 43/13, BFHE 251, 253, BStBl II 2015, 919, Rz 26 f.; vom 14.02.2019 - V R 47/16, BFHE 264, 76,
BStBl II 2020, 424, Rz 27; vom 11.03.2020 - XI R 38/18, BFHE 268, 376, Rz 51; BFH-Beschluss vom 02.01.2018 -
XI B 81/17, BFH/NV 2018, 457, Rz 18). Ob eine Leistung dem Handelnden oder einem anderen zuzurechnen ist,
hängt deshalb grundsätzlich davon ab, ob der Handelnde gegenüber Dritten (hier: den Endkunden) im eigenen
Namen oder berechtigterweise im Namen eines anderen bei Ausführung entgeltlicher Leistungen aufgetreten ist
(vgl. BFH-Beschlüsse vom 31.01.2002 - V B 108/01, BFHE 198, 208, BStBl II 2004, 622, unter II.4.a; vom
12.08.2009 - XI R 48/07, BFH/NV 2010, 259, unter II.1.bb; vom 10.09.2015 - V R 17/14, BFH/NV 2016, 80, Rz 32).


58


b) Dies gilt auch unionsrechtlich. Da die vertragliche Situation normalerweise die wirtschaftliche und geschäftliche
Realität der Transaktionen widerspiegelt, sind die einschlägigen Vertragsbestimmungen ein Umstand, der bei der
Feststellung, wer Erbringer und wer Begünstigter einer "Dienstleistung" ist, zu berücksichtigen, es sei denn, dass die
Vertragsbestimmungen die wirtschaftliche und geschäftliche Realität der Transaktionen nicht vollständig
widerspiegeln (vgl. EuGH-Urteile Newey vom 20.06.2013 - C-653/11, EU:C:2013:409, Rz 43 f.; Budimex vom
02.05.2019 - C-224/18, EU:C:2019:347, Rz 28 f.; siehe auch ‑‑s.a.‑‑ EuGH-Urteil Suzlon Wind Energy Portugal vom
24.02.2022 - C-605/20, EU:C:2022:116, Rz 58). Ebenso ist die Frage, ob der Steuerpflichtige im eigenen Namen,
aber für Rechnung Dritter tätig geworden ist, insbesondere auf der Grundlage der Vertragsbeziehungen zwischen
den Parteien zu prüfen (vgl. EuGH-Urteile Henfling u.a. vom 14.07.2011 - C-464/10, EU:C:2011:489, Rz 42; Fenix
International vom 28.02.2023 - C-695/20, EU:C:2023:127, Rz 72 f.).


59


c) Zur Berücksichtigung der wirtschaftlichen und geschäftlichen Realität bei der Bestimmung des leistenden
Unternehmers hat der BFH für typische Fallgruppen Vermutungen entwickelt, die die Bestimmung erleichtern
sollen und die, wie die Formulierung "grundsätzlich" zum Ausdruck bringt, im Einzelfall widerlegt werden können:


60


aa) Nach der "Laden-Rechtsprechung" des BFH (vgl. BFH-Urteile vom 07.06.1962 - V 214/59 U, BFHE 75, 262, BStBl
III 1962, 361; vom 13.12.1963 - V 74/61, Höchstrichterliche Finanzrechtsprechung ‑‑HFR‑‑ 1964, 400; vom
09.04.1970 - V R 80/66, BFHE 98, 564, BStBl II 1970, 506; vom 16.03.2000 - V R 44/99, BFHE 191, 97, BStBl II 2000,
361, unter II.1.b; BFH-Beschluss vom 02.01.2018 - XI B 81/17, BFH/NV 2018, 457, Rz 20) ist davon auszugehen, dass
ein Endkunde, der in einem Laden Waren des täglichen Bedarfs kauft oder sonstige Leistungen bezieht,
grundsätzlich mit dem Ladeninhaber in Geschäftsbeziehungen treten will.


61


bb) Ebenso ist nach der ständigen Rechtsprechung des BFH (vgl. BFH-Beschlüsse vom 29.06.1990 - V B 29/90,
BFH/NV 1993, 55, juris, unter II.; vom 30.07.1990 - V B 48/90, BFH/NV 1991, 62; vom 25.06.1999 - V B 107/98,
BFH/NV 1999, 1649, unter II.2.; vom 20.02.2001 - V B 191/00, BFH/NV 2001, 1152, unter II.; vom 30.05.2007 -
V B 186/06, BFH/NV 2007, 1934, unter II.2.; BFH-Urteil vom 22.09.2005 - V R 52/01, BFHE 211, 562, BStBl II 2006,
278, unter II.1.; BFH-Beschluss vom 03.02.2021 - XI B 45/20, BFH/NV 2021, 673, Rz 37) in Fällen, in denen eine
Person ein Gewerbe angemeldet hat oder Inhaber einer Konzession ist, diese Person grundsätzlich als leistender
Unternehmer anzusehen, weil zu den maßgeblichen Indizien unter anderem das Auftreten nach außen ‑‑auch das
Auftreten gegenüber den Behörden und dem FA‑‑ gehört.


62


Auch dies steht in Einklang mit dem Unionsrecht; denn bei der Prüfung der Frage, in wessen Namen gehandelt wird,
ist auch nach der Rechtsprechung des EuGH zu berücksichtigen, ob die Ausübung ihrer Tätigkeit eine behördliche
Genehmigung erfordert und welches Firmenschild das Geschäft trägt (EuGH-Urteil Henfling u.a. vom 14.07.2011 - C-
464/10, EU:C:2011:489, Rz 43).


63


cc) Diese Grundsätze wendet der BFH auch auf Dienstleistungen an, die auf elektronischem Weg oder als64
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Telekommunikationsdienstleistungen erbracht werden (vgl. BFH-Urteil vom 15.05.2012 - XI R 16/10, BFHE 238,
460, BStBl II 2013, 49, Rz 25; BFH-Beschluss vom 03.02.2021 - XI B 45/20, BFH/NV 2021, 673, Rz 37).


dd) Entgegen der Auffassung des FA sieht der Senat aufgrund der technischen Entwicklung keine Anhaltspunkte,
von der Übertragung der langjährigen Rechtsprechung auf Dienstleistungen abzurücken. Die bisher angestellte
Betrachtung entspricht der wirtschaftlichen und geschäftlichen Realität, die ein grundlegendes Kriterium für die
Anwendung des gemeinsamen Mehrwertsteuersystems darstellt (vgl. EuGH-Urteile ITH Comercial Timișoara vom
12.11.2020 - C-734/19, EU:C:2020:919, Rz 48; Balgarska telekomunikatsionna kompania vom 04.05.2023 - C-
127/22, EU:C:2023:381, Rz 48). § 3 Abs. 11 UStG, Art. 28 MwStSystRL lassen keine Vertragsbestimmungen zu, die
nicht die wirtschaftliche und geschäftliche Realität widerspiegeln (EuGH-Urteil Fenix International vom
28.02.2023 - C-695/20, EU:C:2023:127, Rz 84). Sowohl die Rechtsprechung des EuGH als auch die Einführung des
Art. 9a MwSt-DVO zum 01.01.2015 stützen daher nach Auffassung des Senats die vom BFH in ständiger
Rechtsprechung vertretene Rechtsprechung.


65


d) Dass die Person, die in eigenem Namen handelt, nicht auch auf eigene, sondern auf fremde Rechnung tätig ist, ist
für die Zurechnung des Umsatzes an die in eigenem Namen handelnde Person ohne Bedeutung (vgl. BFH-Urteile
vom 12.05.2011 - V R 25/10, BFH/NV 2011, 1541, Rz 17 ff. und vom 16.12.2020 - XI R 13/19, BFHE 272, 185, BStBl
II 2022, 389, Rz 32). Das Handeln auf fremde Rechnung führt zu einem weiteren fiktiven Umsatz und damit zu einer
Umsatzverdoppelung, so dass der Kommittent an den Kommissionär und dieser an den Endkunden liefert oder
leistet (siehe dazu Frage 2). Eine weitere Leistung des Kommissionärs an den Kommittenten tritt nicht hinzu (vgl.
BFH-Urteil vom 13.09.2022 - XI R 8/20, BFHE 277, 536, BStBl II 2023, 728, Rz 25).


66


2. Ausgehend davon würde der Senat mit der Bestätigung des Urteils des FG in Divergenz zur rechtlichen
Einordnung der Umsätze durch (X und) die irischen Steuerbehörden treten. Es käme zu einer (möglicherweise
endgültigen) Nichtbesteuerung der Umsätze. Dies führt zur Frage 1.


67


a) Zwar ist es den Steuerbehörden eines Mitgliedstaats nicht verwehrt, Umsätze einseitig einer anderen
mehrwertsteuerlichen Behandlung zu unterwerfen als derjenigen, nach der sie bereits in einem anderen
Mitgliedstaat besteuert wurden (vgl. EuGH-Urteil KrakVet Marek Batko vom 18.06.2020 - C-276/18, EU:C:2020:485,
Rz 53). Stellen jedoch die Gerichte eines Mitgliedstaats bei der Auslegung der einschlägigen Bestimmungen des
Unionsrechts und des nationalen Rechts fest, dass ein und derselbe Umsatz in einem anderen Mitgliedstaat
mehrwertsteuerrechtlich anders behandelt wird, sind sie, wenn ihre Entscheidungen nicht mit Rechtsmitteln des
innerstaatlichen Rechts angefochten werden können, verpflichtet, den EuGH um Vorabentscheidung zu ersuchen
(EuGH-Urteile Marcandi vom 05.07.2018 - C-544/16, EU:C:2018:540, Tenor Ziffer 3 und Rz 63 ff.; KrakVet Marek
Batko vom 18.06.2020 - C-276/18, EU:C:2020:485, Rz 51).


68


b) Eine solche Situation liegt im Streitfall nach Angaben des FA vor.69


aa) Das FG ist davon ausgegangen, dass X die Leistungen an die Endkunden und die Klägerin ihre Leistungen an X
erbracht hat.


70


bb) Demgegenüber ist, wie sich aus den tatsächlichen Feststellungen des FG und den erteilten Rechnungen an die
Endkunden ergibt, X davon ausgegangen, dass sie eine Leistung an die Klägerin erbracht und die Klägerin ihre
Leistung unmittelbar an die Endkunden ausgeführt hat. Das FA hat mitgeteilt, es komme dadurch zur
Nichtbesteuerung der Umsätze in Irland.


71


cc) Damit droht für Umsätze vor dem 01.01.2015, bei denen der Leistungsort gemäß Art. 58 MwStSystRL a.F. noch
nicht bei den im Gemeinschaftsgebiet ansässigen Leistungsempfängern lag, in allen nicht bestandskräftigen Fällen
die Nichtbesteuerung von Umsätzen, die über den Appstore der X abgewickelt worden sind. In Irland würden sie
nicht besteuert, weil Irland von einem Besteuerungsrecht des Ansässigkeitsstaats der Entwickler (hier: Deutschland)
ausgeht. In Deutschland würden sie nicht besteuert, wenn der Senat die Auffassung des FG bestätigen würde, das
von einem Besteuerungsrecht Irlands ausgegangen ist.


72


Angesichts des Umfangs der Umsätze, die über Appstores abgewickelt wurden, erscheint eine Klärung durch den
EuGH erforderlich, um eine unterschiedliche Beurteilung in den Mitgliedstaaten zu verhindern.


73


dd) Für die Annahme, dass mit der Auffassung Irlands und X von einer Leistungserbringung durch die Klägerin an
die Endkunden auszugehen (und ein Fall der § 3 Abs. 11 UStG, Art. 28 MwStSystRL zu verneinen) ist, sprechen aus
Sicht des vorlegenden Senats die von X erteilten Bestellbestätigungen, die angeben, dass bei dem jeweiligen
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Entwickler (hier: bei der Klägerin) im Appstore der X eingekauft worden sei, und die deutsche Umsatzsteuer
ausweisen (vgl. zur Bedeutung der Rechnung in diesem Zusammenhang EuGH-Urteil Fenix International vom
28.02.2023 - C-695/20, EU:C:2023:127, Rz 75 bis 77). Davon ist auch die Klägerin zunächst ausgegangen. Aus der
Entstehungsgeschichte des Art. 9a MwSt-DVO sowie dem mit der Neuregelung verfolgten Zweck (vgl. dazu EuGH-
Urteil Fenix International vom 28.02.2023 - C-695/20, EU:C:2023:127, Rz 15 ff., 52 ff.) könnte ebenfalls der Schluss
zu ziehen sein, dass es für Zeiträume vor dessen Inkrafttreten bei der von den Appstores praktizierten, mit den
Entwicklern vertraglich vereinbarten umsatzsteuerrechtlichen Einstufung verbleiben soll.


ee) Jedoch könnte der Umstand, dass Art. 9a MwSt-DVO den Regelungsgehalt von Art. 28 MwStSystRL in der
Auslegung durch den EuGH konkretisiert (vgl. EuGH-Urteil Fenix International vom 28.02.2023 - C-695/20,
EU:C:2023:127, Rz 86), dafür sprechen, dass die dort niedergelegten Grundsätze auch auf die Umsätze der Klägerin
in den Streitjahren Anwendung finden könnten (vgl. allgemein EuGH-Urteile Welmory vom 16.10.2014 - C-605/12,
EU:C:2014:2298, Rz 45 f.; Leichenich vom 15.11.2012 - C-532/11, EU:C:2012:720, Rz 32). Weiterer Anhaltspunkt
hierfür könnten die nicht bindenden Leitlinien aus der 93. Sitzung des Mehrwertsteuer-Ausschusses vom
01.07.2011 (DOKUMENT C - taxud.c.1(2012)1410604 - 709) sein. Das FG hat entschieden, dass das Auftreten bei
Vertragsschluss für ein Handeln der X in eigenem Namen gesprochen habe, der Inhalt der Bestellbestätigungen
ebenfalls nicht hinreichend eindeutig sei und die Bestellbestätigungen außerdem erst nach Abschluss des Geschäfts
versandt worden seien. Daher könnte im Sinne der Leitlinien aus dem Jahr 2011 davon auszugehen sein, dass X bei
Abschluss des Vertrags die Entwickler nicht hinreichend eindeutig als Erbringer der elektronischen Dienstleistungen
genannt habe und daher eine Leistungserbringung durch X an die Endkunden vorliegt.


75


IV. Zur zweiten Frage76


Mit der zweiten Frage ersucht der vorlegende Senat um Klärung der Rechtsfolgen des Art. 28 MwStSystRL.77


1. Falls nach der Antwort auf Frage 1 X Leistende ist, liegt sowohl nach nationalem Recht als auch nach
Unionsrecht eine Dienstleistungskommission vor.


78


a) Nach § 3 Abs. 11 UStG liegt eine Dienstleistungskommission vor, wenn ein Unternehmer in die Erbringung einer
sonstigen Leistung eingeschaltet wird und er im eigenen Namen, jedoch für fremde Rechnung handelt. In diesem
Fall gilt die besorgte sonstige Leistung als an ihn und von ihm erbracht.


79


b) Diese Vorschrift beruht auf Art. 28 MwStSystRL. Danach werden Steuerpflichtige, die bei der Erbringung von
Dienstleistungen im eigenen Namen, aber für Rechnung Dritter tätig werden, so behandelt, als ob sie diese
Dienstleistungen selbst erhalten und erbracht hätten. Sie werden daher im Verhältnis zum Endkunden als die
Steuerpflichtigen angesehen (vgl. EuGH-Urteil Valstybinė mokesčių inspekcija vom 16.09.2020 - C-312/19,
EU:C:2020:711, Rz 49 und 52).


80


c) Diese Bestimmungen gelten für alle Dienstleistungskategorien (vgl. EuGH-Urteil Fenix International vom
28.02.2023 - C-695/20, EU:C:2023:127, Rz 54). Sie verlangen, dass es einen Auftrag gibt, zu dessen Ausführung der
Kommissionär für Rechnung des Kommittenten hinsichtlich der Erbringung von Dienstleistungen tätig wird, was
den Abschluss einer Vereinbarung zwischen dem Kommissionär und dem Kommittenten voraussetzt, die die
Erteilung des betreffenden Auftrags zum Gegenstand hat (EuGH-Urteil Gmina L. vom 30.03.2023 - C-616/21,
EU:C:2023:280, Rz 32; vgl. auch BFH-Urteil vom 12.02.2020 - XI R 24/18, BFHE 268, 351, BStBl II 2022, 191, Rz 40).
Dieser Auftrag ist aufgrund der Verträge zwischen X und der Klägerin gegeben.


81


2. Rechtsfolge der Anwendung der § 3 Abs. 11 UStG, Art. 28 MwStSystRL ist die juristische Fiktion zweier
gleichartiger Dienstleistungen, die nacheinander erbracht werden (vgl. EuGH-Urteil Kommission/Luxemburg vom
04.05.2017 - C-274/15, EU:C:2017:333, Rz 86).


82


a) Der Wirtschaftsteilnehmer, der Kommissionär ist, wird so behandelt, als ob er zunächst die fraglichen
Dienstleistungen von dem Wirtschaftsteilnehmer, für dessen Rechnung er tätig wird und der Kommittent ist,
erhalten hätte und anschließend diese Dienstleistungen dem Kunden selbst erbrächte (EuGH-Urteile UCMR - ADA
vom 21.01.2021 - C-501/19, EU:C:2021:50, Rz 43; Fenix International vom 28.02.2023 - C-695/20, EU:C:2023:127,
Rz 54); er gilt als Erbringer der Dienstleistung (EuGH-Urteil Fenix International vom 28.02.2023 - C-695/20,
EU:C:2023:127, Rz 55). Die besorgte Leistung und die Besorgungsleistung teilen umsatzsteuerrechtlich
grundsätzlich das gleiche Schicksal (BFH-Urteil vom 25.04.2018 - XI R 16/16, BFHE 261, 429, BStBl II 2021, 457,
Rz 37).
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aa) Wenn die Erbringung einer Dienstleistung, bei der ein Wirtschaftsteilnehmer hinzutritt, der Mehrwertsteuer
unterliegt, fällt die rechtliche Beziehung zwischen diesem Wirtschaftsteilnehmer und dem Wirtschaftsteilnehmer,
für dessen Rechnung er handelt, auch unter die Mehrwertsteuer (vgl. EuGH-Urteil Kommission/Luxemburg vom
04.05.2017 - C-274/15, EU:C:2017:333, Rz 87).


84


bb) Wenn die Dienstleistung, bei der der Kommissionär hinzutritt, von der Mehrwertsteuer befreit ist, gilt diese
Befreiung auch im Rechtsverhältnis zwischen Kommittent und Kommissionär (vgl. EuGH-Urteil Henfling u.a. vom
14.07.2011 - C-464/10, EU:C:2011:489, Rz 36; s.a. bereits BFH-Urteile vom 25.05.2000 - V R 66/99, BFHE 191, 458,
BStBl II 2004, 310, unter II.3.; vom 31.01.2002 - V R 40, 41/00, BFHE 197, 377, BStBl II 2004, 315, Leitsatz 3 und
unter II.2.c bb).


85


cc) Eine vollständige Gleichbehandlung des Kommissionärs mit einem Bevollmächtigten ist jedoch nicht geboten.
Der Grundsatz der Neutralität ist nicht verletzt, da das Unionsrecht für Dienstleistungen eines Kommissionärs, der
in eigenem Namen und für fremde Rechnung tätig wird, und Dienstleistungen eines Bevollmächtigten, der in
fremdem Namen und für fremde Rechnung tätig wird, unterschiedliche Regelungen vorsieht (vgl. EuGH-Urteil
Henfling u.a. vom 14.07.2011 - C-464/10, EU:C:2011:489, Rz 38).


86


b) Wie weit diese Fiktion reicht, ist in Deutschland umstritten (zusammenfassend Suabedissen, HFR 2020, 731,
unter 3.c):


87


aa) Der BFH ist früher davon ausgegangen, dass die Fiktion nicht nur bewirkt, dass einzelne für die besorgte
Leistung geltende Vorschriften (wie zum Beispiel zum Ort der sonstigen Leistung in § 3a UStG) auf die
Besorgungsleistung entsprechend anzuwenden sind, sondern dass die Besorgungsleistung grundsätzlich insgesamt
wie die besorgte Leistung zu behandeln ist (BFH-Urteil vom 29.08.2002 - V R 8/02, BFHE 199, 88, BStBl II 2004,
320, unter II.1.b), damit eine Gleichbehandlung der Besorgungsleistung mit der besorgten Leistung erreicht wird
(vgl. BFH-Urteil vom 25.05.2000 - V R 66/99, BFHE 191, 458, BStBl II 2004, 310, unter II.3.). Der BFH sah daher zum
Bespiel die Leistungen einer in Deutschland ansässigen Kommissionärin als im Inland nicht steuerbar an, weil die
Kommittentin im Drittlandsgebiet ansässig war (BFH-Urteil vom 02.03.2006 - V R 25/03, BFHE 213, 134, BStBl II
2006, 788, Leitsatz 3 und unter II.2.c); maßgeblich für die Bestimmung des Ortes der Leistung der Kommissionärin
an ihre Kunden war nicht die Ansässigkeit der Kommissionärin (im Inland), sondern die der Kommittentin (dort: im
Drittlandsgebiet). Dieses Urteil wird von der deutschen Finanzverwaltung weiter zitiert (Abschn. 3.15 Abs. 6
Beispiel 3 Satz 14 des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses ‑‑UStAE‑‑). Teile der Literatur vertreten diese Auffassung
ebenfalls (BeckOK UStG/Hahn, 38. Ed. [17.09.2023], UStG § 3 Rz 696 f.; Heuermann in Sölch/Ringleb, Umsatzsteuer,
§ 3 Rz 727 und 737; Huschens/Höink in Offerhaus/Söhn/Lange, § 3 UStG Rz 410). Der Leistungsort sei ein
leistungsbezogenes Merkmal und würde sich durch die Einschaltung einer Kommissionärin nicht ändern.


88


bb) Demgegenüber ist der BFH später davon ausgegangen, dass die Fiktion nicht eingreife, soweit der Leistungsort
von personenbezogenen Merkmalen des Leistenden oder des Leistungsempfängers (zum Beispiel seiner Eigenschaft
als Steuerpflichtiger) abhänge (BFH-Urteil vom 18.11.2021 - V R 38/19, BFHE 274, 355, Rz 57). Der Ort der
Dienstleistung einer Kommittentin an eine im Drittland ansässige Kommissionärin wurde für die Jahre 2014 bis
2016 gemäß § 3a Abs. 2 UStG, Art. 44 MwStSystRL nach der Ansässigkeit der Kommissionärin (im Drittland)
bestimmt, so dass der Ort der Leistung nicht im Inland lag, obwohl die Kommittentin (und möglicherweise teilweise
auch die Endkunden) im Inland (beziehungsweise die Endkunden teilweise im Gemeinschaftsgebiet) ansässig
waren. Die deutsche Finanzverwaltung vertritt auch diese Auffassung (vgl. z.B. Abschn. 3.15 Abs. 2 Satz 2, Abs. 7
Beispiel 5 Satz 7 und 8 UStAE), ebenso Teile der Literatur (Bunjes/Brandl, UStG, 22. Aufl., § 3 Rz 298; Fritsch in
Reiß/Kraeusel/Langer, UStG § 3 Rz 699.8; Herbert in Hartmann/Metzenmacher, Umsatzsteuergesetz, § 3 Abs. 11
Rz 23; Nieskens in Rau/Dürrwächter, Umsatzsteuergesetz, § 3 Rz 4468; Wäger in Wäger, UStG, 2. Aufl., § 3 Rz 619).
Die Wirkung der Fiktion beschränkte sich dann im Ergebnis nur auf den Leistungsinhalt und den Leistungszeitpunkt;
der Leistungsort könnte sich durch die Einschaltung einer Kommissionärin ändern.


89


cc) Der vorlegende Senat konnte die Frage, welche Reichweite die Fiktion hat, im BFH-Urteil vom 12.02.2020 -
XI R 24/18 (BFHE 268, 351, BStBl II 2022, 191) offenlassen, da er das Vorliegen einer Dienstleistungskommission im
dortigen Fall verneint hat.


90


c) Der Senat hält die Antwort auf die zweite Rechtsfrage nicht für unionsrechtlich zweifelsfrei.91


aa) Es wäre zum einen denkbar, die rechtliche Beziehung zwischen dem Kommissionär und dem Kommittenten, für
dessen Rechnung er handelt, umsatzsteuerrechtlich vollständig so zu behandeln wie die Dienstleistung, bei der der
Kommissionär hinzutritt. Die Fiktion des Art. 28 MwStSystRL würde auf die gesamte Leistung erstreckt, das heißt,


92
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beide Leistungen (die des Kommittenten an den Kommissionär und die des Kommissionärs an den Endkunden)
würden so behandelt, wie es der Fall wäre, wenn der Kommittent die Leistung unmittelbar an den Endkunden
erbringen würde.


Für diese Sichtweise könnte sprechen, dass Gegenstand der Regelung eine juristische Fiktion ist und ein
hinzutretender fiktiver Umsatz bei dieser Sichtweise das umsatzsteuerrechtliche Ergebnis nicht verändern würde.
Unmittelbare und mittelbare Leistungserbringung würden gleich behandelt. Die Besteuerung einer Leistung hinge
nicht vom Vertriebsweg ab. Das Steueraufkommen würde weiter dem Mitgliedstaat zustehen, dem es nach den
Regelungen des Unionsrechts bei unmittelbarer Leistungserbringung zustünde, und zwar in derselben Höhe wie bei
unmittelbarer Leistungserbringung. Auch würde zum Beispiel eine Steuerbefreiung eines Kommittenten, der eine
von einem Mitgliedstaat anerkannte Einrichtung ist, nicht dadurch verloren gehen, dass die Kommissionärin keine
anerkannte Einrichtung ist. Gleichzeitig würden mögliche Umgehungen oder Missbräuche verhindert.


93


Im Streitfall läge bei unmittelbarer Leistungserbringung der Ort der Dienstleistung der Klägerin im Inland. Eine
Steuerbefreiung greift nicht ein. Es findet der Regelsteuersatz Anwendung. Bei dieser Sichtweise würde dies
gleichermaßen für die fiktive Leistung der Klägerin an X gelten.


94


bb) Es wäre zum anderen denkbar, dass zumindest der Ort der Dienstleistung, zu der der Kommissionär hinzutritt,
auch den Ort der Dienstleistung zwischen Kommittent und Kommissionär bestimmt. Die Fiktion würde sich, wie der
BFH früher angenommen hat (vgl. BFH-Urteil vom 29.08.2002 - V R 8/02, BFHE 199, 88, BStBl II 2004, 320, unter
II.1.b), zumindest auf den Ort der Leistung erstrecken. Dies könnte zum Beispiel dadurch erreicht werden, dass auch
der Ort der Leistung der Klägerin an X nach Art. 45 MwStSystRL zu bestimmen ist, obwohl X Steuerpflichtige ist,
weil die besorgten Leistungen, zu denen X hinzutritt, auf elektronischem Weg erbrachte Dienstleistungen an
Nichtsteuerpflichtige sind, für die Art. 45 MwStSystRL gilt.


95


Der Ort der fiktiven Leistung der Klägerin an X läge auch bei dieser Sichtweise im Inland.96


cc) Es wäre schließlich denkbar, dass der Ort der Dienstleistung, zu der der Kommissionär hinzutritt, und der Ort der
Dienstleistung zwischen Kommittent und Kommissionär, wie dies der BFH zuletzt vertreten hat, getrennt gemäß
den Art. 44, 45 MwStSystRL zu bestimmen ist. Hierfür könnten die Rz 38 des EuGH-Urteils Henfling u.a. vom
14.07.2011 - C-464/10, EU:C:2011:489 und die Schlussanträge des Generalanwalts Jääskinen in der Rechtssache
Lebara vom 08.12.2011 - C-520/10, EU:C:2011:818, Rz 50, 71 sprechen. Die fiktive Dienstleistung des Kommittenten
an den Kommissionär würde dazu führen, dass sich unter Geltung der Art. 44, 45 MwStSystRL der Ort der
Leistungen immer an den Ort verlagert, an dem der Kommissionär ansässig ist, falls keine besondere Ortsregelung
eingreift. Die Geschäftsbesorgungsleistung des Kommissionärs an den Kommittenten (die an sich gemäß Art. 44
MwStSystRL am Ort der Ansässigkeit des Kommittenten erbracht wird) würde aufgrund der Fiktion paradoxerweise
den Leistungsort aller Leistungen vom Kommittenten weg verlagern. Der vorlegende Senat hat Zweifel, ob dies der
geschäftlichen und wirtschaftlichen Realität der Dienstleistungskommission entspricht.


97


Im Streitfall würde diese Sichtweise dazu führen, dass der Ort der fiktiven Leistung der Klägerin an X nach Art. 44
MwStSystRL in Irland läge, da X eine Steuerpflichtige ist, die die fiktive Leistung der Klägerin für ihr Unternehmen
bezogen hat. Der Ort der Leistung von X an die Endkunden läge nach Art. 45 MwStSystRL ebenfalls in Irland.


98


V. Zur dritten Frage99


Mit der dritten Frage soll geklärt werden, welche Auswirkungen es hat, dass X mit Einverständnis der Klägerin per
E-Mail Bestellbestätigungen versandt hat, in denen angegeben worden ist, dass bei der Klägerin im Appstore
eingekauft worden sei, und in denen der Bruttopreis und die darin enthaltene deutsche Umsatzsteuer genannt sind.


100


1. Der Senat hat erwogen, ob die Klägerin die mit ihrem Einverständnis in ihrem Namen ausgewiesene
Umsatzsteuer nach Art. 203 MwStSystRL schuldet, weil die per E-Mail übersandten Bestellbestätigungen der X
Rechnungen im Sinne des Art. 203 MwStSystRL sein könnten. Die Berechtigung der X zur Erteilung von Rechnungen
im Namen der Klägerin ergibt sich aus den vom FG festgestellten Vereinbarungen zwischen X und der Klägerin. X
sollte lediglich eine Provision erhalten. Die Endkunden haben der elektronischen Übermittlung der
Bestellbestätigungen ebenfalls zugestimmt. Die mögliche Nichteinhaltung der Voraussetzungen der Art. 233 ff.
MwStSystRL könnte für eine Steuerschuldnerschaft nach Art. 203 MwStSystRL nicht von entscheidender Bedeutung
sein.


101


2. Der vom Senat in Erwägung gezogenen Steuerschuld der Klägerin nach § 14c UStG, Art. 203 MwStSystRL102
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aufgrund der von X im Namen der Klägerin erstellten Bestellbestätigungen könnte allerdings das EuGH-Urteil
Finanzamt Österreich (Endverbrauchern fälschlicherweise in Rechnung gestellte Mehrwertsteuer) vom 08.12.2022 -
C-378/21, EU:C:2022:968 entgegenstehen.


a) Bei den hier streitigen Umsätzen handelt es sich um Umsätze, die nicht an Steuerpflichtige für ihr Unternehmen
erbracht worden sind. Angesichts des Charakters der Leistungen und der vom FG vorgenommenen Prüfung des
Art. 58 MwStSystRL, dessen Voraussetzungen aus anderen Gründen nicht vorlagen (s. auch unter III.2.b cc), dürfte
ein Leistungsbezug für besteuerte wirtschaftliche Tätigkeiten allenfalls in extrem seltenen Ausnahmefällen denkbar
sein. Das EuGH-Urteil Finanzamt Österreich (Endverbrauchern fälschlicherweise in Rechnung gestellte
Mehrwertsteuer) vom 08.12.2022 - C-378/21, EU:C:2022:968 könnte so zu verstehen sein, dass dann keine
Steuerschuld nach Art. 203 MwStSystRL besteht. Der EuGH hatte bereits zuvor formuliert, dass es um die
Gefährdung des Steueraufkommens gehe, die sich aus dem Recht zum Vorsteuerabzug ergeben kann (vgl. EuGH-
Urteile Stadeco vom 18.06.2009 - C-566/07, EU:C:2009:380, Rz 28; Stroy trans vom 31.01.2013 - C-642/11,
EU:C:2013:54, Rz 32; LVK - 56 vom 31.01.2013 - C-643/11, EU:C:2013:55, Rz 36; Rusedespred vom 11.04.2013 - C-
138/12, EU:C:2013:233, Rz 24; EN.SA. vom 08.05.2019 - C-712/17, EU:C:2019:374, Rz 32; P. (Cartes de carburant)
vom 18.03.2021 - C-48/20, EU:C:2021:215, Rz 27; s.a. EuGH-Urteil zur Umkehr der Steuerschuldnerschaft Terracult
vom 02.07.2020 - C-835/18, EU:C:2020:520, Rz 29, m.w.N.).


103


b) Allerdings könnte diese Formulierung auch nur den typischen Fall der Gefährdung des Steueraufkommens
betreffen, wobei in früheren Entscheidungen der Anwendungsbereich möglicherweise nicht darauf verengt war,
weil es zwar zumeist, aber nicht ausschließlich um Fragen des Vorsteuerabzugs ging (vgl. EuGH-Urteile Genius
Holding/Staatssecretaris van Financien vom 13.12.1989 - C-342/87, EU:C:1989:635, Rz 17 und 18; Schmeink &
Cofreth und Strobel vom 19.09.2000 - C-454/98, EU:C:2000:469, Rz 56 ff.; Karageorgou u.a. vom 06.11.2003 - C-
78/02 bis C-80/02, EU:C:2003:604, Rz 50 ff. zur Steuerschuldnerschaft aufgrund von Rechnungen an den Staat, der
nicht als Steuerpflichtiger tätig wird).


104


c) Obgleich die Leistungsempfänger Nichtsteuerpflichtige sind, könnte im Streitfall eine Gefährdung des
Steueraufkommens bestehen, die Art. 203 MwStSystRL ebenfalls verhindern will. Das Rechnungserfordernis dient
nämlich auch dazu, die Entrichtung der geschuldeten Steuer zu kontrollieren, die genaue Erhebung der Steuer
sicherzustellen und Steuerhinterziehungen zu verhindern (vgl. EuGH-Urteile Langhorst vom 17.09.1997 - C-141/96,
EU:C:1997:417, Rz 17 und 20; Barlis 06 - Investimentos Imobiliarios e Turisticos vom 15.09.2016 - C-516/14,
EU:C:2016:690, Rz 27; Geissel und Butin vom 15.11.2017 - C-374/16 und C-375/16, EU:C:2017:867, Rz 41 sowie der
46. Erwägungsgrund der MwStSystRL). Jedenfalls dann, wenn an der Leistungserbringung mehrere Steuerpflichtige
beteiligt sind, gefährden sowohl die von der Kommittentin (Klägerin) zugelassene rechnungsmäßige Zuordnung
einer Leistung zum (aus ihrer Sicht) falschen Leistenden als auch die von der Kommittentin zugelassene
rechnungsmäßige Zuordnung einer Leistung zum (aus ihrer Sicht) falschen Steuergläubiger das Steueraufkommen
der EU, und zwar auch dann, wenn dem Kunden kein Recht auf Vorsteuerabzug zusteht. Nach dem Vortrag des FA
droht eine endgültige Nichtbesteuerung der Umsätze, weil Irland von einem Besteuerungsrecht Deutschlands
ausgeht, was den Bestellbestätigungen entspricht, während das FG von einem Besteuerungsrecht Irlands bei X
ausgegangen ist, was diesen widerspricht.


105


d) Diese Situation wurde im Streitfall durch die Klägerin hervorgerufen. Sie hat zunächst, was an sich zulässig ist
(Art. 220 Abs. 1 MwStSystRL, § 14 Abs. 2 Satz 4 UStG), den Appstore dazu ermächtigt, sie in den
Bestellbestätigungen als Leistende zu nennen (und die sich daraus ergebenden umsatzsteuerrechtlichen
Konsequenzen gegenüber dem Endkunden durch Einbehalt von deutscher Umsatzsteuer zu ziehen), später aber
gegenüber dem FA die gegenteilige Auffassung vertreten, der Appstore-Betreiber sei Leistender (und die in ihrem
Namen ausgewiesene Umsatzsteuer werde von ihr nicht geschuldet). Damit verhält sie sich aus Sicht des
vorlegenden Senats widersprüchlich. Ist sie der Meinung, dass X Leistende sei, darf sie nicht zulassen, dass X sie als
Leistende nennt. Das widersprüchliche Verhalten der Klägerin könnte es rechtfertigen, von ihrer
Steuerschuldnerschaft gemäß Art. 203 MwStSystRL auszugehen.


106


e) Die in den Bestellbestätigungen liegende Gefährdung des Steueraufkommens kann beseitigt werden. Dies kann
zum Beispiel dadurch geschehen, dass die Klägerin nachweist, dass der Appstore seinen steuerlichen Pflichten in
Bezug auf die Umsätze, die ihm nach Auffassung der Klägerin zuzurechnen sind, nachgekommen ist. Der
nachträgliche Wegfall der Steuer hinge dann von der Erteilung berichtigter Bestellbestätigungen an die Endkunden
ab, in denen der Appstore (hier: X) sich selbst als Leistenden nennt, sowie irische Umsatzsteuer ausweist (und an die
irischen Steuerbehörden abführt).
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VI. Entscheidungserheblichkeit108


Alle Vorlagefragen sind entscheidungserheblich.109


1. Ist die Frage 1 zu verneinen, ist die Vorentscheidung aufzuheben und die Klage abzuweisen.110


2. Ist die Frage 1 zu bejahen und nach der Antwort auf Frage 2 der Ort der Leistung der Klägerin an X nach Art. 45
MwStSystRL zu bestimmen, ist die Vorentscheidung aufzuheben und die Klage ebenfalls abzuweisen.


111


3. Ist die Frage 1 zu bejahen und nach der Antwort auf Frage 2 der Ort der Leistung der Klägerin an X nach Art. 44
MwStSystRL zu bestimmen, ist die Vorentscheidung ebenfalls aufzuheben und die Klage abzuweisen, falls nach der
Antwort auf Frage 3 eine Steuerschuld der Klägerin nach Art. 203 MwStSystRL besteht.


112


4. Falls die Frage 1 zu bejahen ist, nach der Antwort auf Frage 2 der Ort der Leistung der Klägerin an X in Irland
liegt und nach der Antwort auf Frage 3 keine Steuerschuld nach Art. 203 MwStSystRL besteht, ist die Revision des
FA als unbegründet zurückzuweisen.


113


VII. Rechtsgrundlage114


Rechtsgrundlage für die Anrufung des EuGH ist Art. 267 Abs. 3 AEUV.115


VIII. Aussetzung des Verfahrens116


Das Revisionsverfahren wird bis zu einer Entscheidung des EuGH ausgesetzt (§ 121 Satz 1 i.V.m. § 74 der
Finanzgerichtsordnung).
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Urteil vom 13. September 2023, XI R 20/20
Zur (steuer-)bilanziellen Behandlung eines "Beteiligungsbetrags" des Kfz-Händlers zur Absicherung des Restwertrisikos
durch den Hersteller im Rahmen des Leasing-Restwertmodells


ECLI:DE:BFH:2023:U.130923.XIR20.20.0


BFH XI. Senat


KStG § 8 Abs 1 S 1, EStG § 4 Abs 1 S 1, EStG § 5 Abs 1 S 1, EStG § 5 Abs 4a S 1, EStG § 5 Abs 4b S 1, EStG § 6 Abs 1 Nr 2,
HGB § 238, HGB § 238ff, HGB § 247 Abs 1, HGB § 249 Abs 1 S 1, HGB § 255 Abs 1 S 1, FGO § 90 Abs 2, FGO § 107, FGO
§ 121 S 1, FGO § 126 Abs 2, FGO § 135 Abs 2, FGO § 135 Abs 4, EStG VZ 2013 , KStG VZ 2013 , BGB § 320


vorgehend Thüringer Finanzgericht , 17. Juni 2020, Az: 4 K 460/17


Leitsätze


1. Die beim Leasing-Restwertmodell von einem Kraftfahrzeug-Händler an einen Automobilproduzenten zur Übernahme
des Restwertrisikos (Restwertabsicherung) zu leistenden "Beteiligungsbeträge" sind im Zeitpunkt der Zusage der
Restwertabsicherung nicht als Verbindlichkeit zu passivieren.


2. Der Bildung einer Verbindlichkeitsrückstellung in Höhe der beim Fahrzeugrückerwerb zu leistenden
"Beteiligungsbeträge" steht der Grundsatz der (Nicht-)Bilanzierung schwebender Geschäfte entgegen.


Tenor


1. Das Rubrum des Urteils des Thüringer Finanzgerichts vom 17.06.2020 - 4 K 460/17 wird dahin berichtigt, dass nur die
Körperschaftsteuer 2013 Streitgegenstand des Verfahrens ist.


2. Die Revision der Klägerin gegen das Urteil des Thüringer Finanzgerichts vom 17.06.2020 - 4 K 460/17 wird als
unbegründet zurückgewiesen.


3. Die Kosten des Revisionsverfahrens hat die Klägerin zu tragen.


Tatbestand


A.


 


Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin) ist eine GmbH & Co. KG, die bis zu ihrem Rechtsformwechsel am
04.10.2022 als X GmbH firmierte. Gegenstand ihres Unternehmens ist unter anderem der Handel mit
Kraftfahrzeugen (Kfz) sowie der Abschluss von Leasingverträgen.


1


Im Jahr 2009 hat der Automobilproduzent A ein Leasing-Restwertmodell eingeführt. Im Rahmen dieses Modells
vermittelte der Kfz-Händler im Wege eines Leasingvertrags das Kfz an den Leasingnehmer und veräußerte dieses
zugleich an eine Leasinggesellschaft, die B. Der Kfz-Händler verpflichtete sich hierbei, das Leasingfahrzeug am
Ende der Leasinglaufzeit zu einem bereits zu Beginn des Leasings mit B vereinbarten Kaufpreis zurückzunehmen.
Gegen die Zusage, einen von der gewählten Risikostufe abhängigen sogenannten Beteiligungsbetrag an A zu
leisten, konnte der Kfz-Händler am Leasingvertragsende eine Ausgleichszahlung erhalten, wenn der zu Beginn des
Leasings zwischen dem Kfz-Händler und B vereinbarte Restwert, der dem Rücknahmepreis entsprach, höher als der
tatsächliche Wert des Kfz am Ende der Leasinglaufzeit war (sogenannte Restwert-Absicherung). Der
Beteiligungsbetrag des Kfz-Händlers für die Übernahme der Restwert-Absicherung durch A wurde am
Leasingvertragsende fällig. Der Kfz-Händler konnte den Umfang der Beteiligung der A am Restwertrisiko durch die
Wahl einer Risikostufe selbst bestimmen. Die Höhe des Beteiligungsbetrags zur Restwert-Absicherung legte A zu
Beginn der jeweiligen Leasinglaufzeit durch ein sogenanntes Info-Schreiben fest.


2
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Entscheidungsgründe


B.


Die Klägerin nahm am Leasing-Restwertmodell der A teil und sicherte den Restwert der Kfz, die sie von B
zurückzunehmen hatte, zu 100 % ab. Den Beteiligungsbetrag stellte die Klägerin zu Beginn der jeweiligen
Leasinglaufzeit gewinnmindernd als Verbindlichkeit ein. Nach Ablauf des Leasingvertrags und Erhalt einer
Endrechnung löste sie diese Verbindlichkeit auf.


3


Der Beklagte und Revisionsbeklagte (Finanzamt ‑‑FA‑‑) setzte zunächst mit Bescheid vom 23.03.2015
Körperschaftsteuer für 2013 (Streitjahr) in Höhe von … € fest. Der Bescheid erging unter dem Vorbehalt der
Nachprüfung (§ 164 Abs. 2 der Abgabenordnung).


4


Im Rahmen einer bei der Klägerin durchgeführten Außenprüfung, die unter anderem auch das Streitjahr umfasste,
vertrat der Prüfer die Auffassung, die Verbindlichkeit "Restwertabsicherung" zum 31.12.2013 sei in Höhe von … €
gewinnerhöhend aufzulösen. Die Mitteilung über die Höhe des Beteiligungsbetrags zu Beginn der Leasinglaufzeit
löse keinen buchungstechnischen Geschäftsvorfall aus. Eine Verbindlichkeit seitens der Klägerin entstehe erst im
Zeitpunkt des Erhalts der Endrechnung, also nach Ablauf des Leasingvertrags. Der am Ende der Laufzeit bei
Rückerwerb des Kfz zu leistende Beteiligungsbetrag werde für das zurückerworbene Kfz gezahlt und sei deshalb
dessen Anschaffungskosten im Sinne des § 255 Abs. 1 des Handelsgesetzbuches (HGB) zuzuordnen. Im Zeitpunkt
des Erhalts des Info-Schreibens über die Höhe des Beteiligungsbetrags sei keine Verbindlichkeit einzustellen. Nach
§ 5 Abs. 4b Satz 1 des Einkommensteuergesetzes (EStG) sei die Bildung einer Rückstellung ausgeschlossen. Ein
Betriebsausgabenabzug komme nicht in Betracht.


5


Das FA schloss sich der Auffassung des Prüfers an und erhöhte dementsprechend mit Bescheid vom 01.06.2016 die
Körperschaftsteuer für das Streitjahr auf … €. Der Einspruch hatte keinen Erfolg (Einspruchsentscheidung vom
15.05.2017).


6


Das Finanzgericht (FG) wies die hiergegen erhobene Klage mit dem in Entscheidungen der Finanzgerichte (EFG)
2022, 333 veröffentlichten Urteil ab. Der von der Klägerin für die Restwertabsicherung zu zahlende
Beteiligungsbetrag gehöre im Rahmen der Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 1, § 5 Abs. 1 Satz 1 EStG i.V.m. § 8 Abs. 1
Satz 1 des Körperschaftsteuergesetzes (KStG) gemäß § 255 HGB zu den Anschaffungskosten des von der
Leasinggesellschaft zurückerworbenen Kfz. Dieser Betrag sei gemäß § 5 Abs. 4b Satz 1 EStG nicht
rückstellungsfähig.


7


Mit ihrer Revision rügt die Klägerin die Verletzung materiellen Rechts und macht im Wesentlichen geltend, das FG
gehe zu Unrecht davon aus, dass die Beteiligungsbeträge den Anschaffungskosten der nach Ablauf der
Leasinglaufzeit zurückerworbenen Kfz zuzurechnen seien. Die Beteiligungsbeträge seien nicht geleistet worden, um
das jeweilige Kfz nach Ablauf der Leasinglaufzeit zurückzuerlangen, sondern um ‑‑im Sinne einer
Versicherungsprämie‑‑ das mit dem Neuwagengeschäft zusammenhängende Risiko aus der
Rücknahmeverpflichtung des Leasingrückläufers abzusichern. Für den Fall, dass das Risiko einer Differenz zwischen
dem garantierten Rücknahme- und dem Marktpreis durch den Kfz-Händler selbst getragen werde, habe der
Bundesfinanzhof (BFH) mit Urteil vom 25.07.2000 - VIII R 35/97 (BFHE 193, 93, BStBl II 2001, 566) bereits
entschieden, dass eine Verbindlichkeitsrückstellung anzuerkennen sei. Für den hier zu beurteilenden Fall, dass
dieses Risiko abgesichert werde, könne hinsichtlich der zu leistenden Beteiligungsbeträge nichts anderes gelten.


8


Die Klägerin beantragt sinngemäß, die Vorentscheidung sowie die Einspruchsentscheidung vom 15.05.2017
aufzuheben und die Körperschaftsteuer 2013 unter Abänderung des Bescheids vom 01.06.2016 unter
Berücksichtigung eines zu versteuernden Einkommens von … € festzusetzen.


9


Das FA beantragt, die Revision als unbegründet zurückzuweisen.
Es verteidigt die Vorentscheidung und führt unter anderem aus, dass zu Beginn des Leasingvertrags noch keine dem
Grunde nach feststehende Verpflichtung bestanden habe. Bis zum Ende des Leasingvertrags habe es sich um ein
schwebendes Geschäft gehandelt, das nicht zu bilanzieren sei.


10


Die Revision ist unbegründet und deshalb zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung ‑‑FGO‑‑). Das FG
hat die Klage im Ergebnis zu Recht abgewiesen (§ 126 Abs. 4 FGO).


11
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I.


II.


Das Urteil des FG ist, wie im Tenor erkannt, zu berichtigen.12


1. Streitgegenstand ist ‑‑entgegen dem Rubrum der Vorentscheidung und dem Wortlaut des Revisionsantrags‑‑
allein die Körperschaftsteuerfestsetzung für das Streitjahr. Der Solidaritätszuschlag ist nicht Verfahrensgegenstand,
da dieser ‑‑wie sich aus dem Begehren der Klägerin, ihrem Klageantrag vor dem FG, der Vorentscheidung und dem
gesamten Revisionsvorbringen ergibt‑‑ nicht streitig ist. Das FG hat im Rubrum seiner Entscheidung gleichwohl als
Streitgegenstand "Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag für 2013" aufgenommen. Damit liegt eine offenbare
Unrichtigkeit vor, die dahin zu berichtigen ist, dass der Solidaritätszuschlag nicht Streitgegenstand ist (vgl. dazu
auch BFH-Urteil vom 16.12.2021 - V R 19/21, BFHE 275, 309, BStBl II 2022, 774, Rz 12 f.).


13


2. Diese Berichtigung kann im Revisionsverfahren der erkennende Senat vornehmen (vgl. z.B. BFH-Urteile vom
19.12.2019 - III R 39/17, BFHE 267, 415, BStBl II 2020, 397, Rz 29, m.w.N.; vom 19.08.2020 - XI R 32/18, BFHE 270,
344, BStBl II 2021, 279, Rz 19).


14


Die so verstandene Revision der Klägerin ist unbegründet. Die Verpflichtung zur Zahlung der Beteiligungsbeträge
ist weder als Verbindlichkeit auszuweisen (siehe unten 1.) noch ist für sie eine Rückstellung zu bilden (siehe unten
2.). Die Entscheidung des FG stellt sich mithin aus anderen Gründen als richtig dar (siehe unten 3.).


15


1. Die von der Klägerin geschuldeten Beteiligungsbeträge sind in ihrer Bilanz zum 31.12.2013 nicht als
Verbindlichkeit auszuweisen, weil diese gegenüber A aus dem Leasing-Restwertmodell bestehende Verpflichtung
dem Grunde nach noch ungewiss war.


16


a) Nach § 8 Abs. 1 Satz 1 KStG i.V.m. § 4 Abs. 1 Satz 1, § 5 Abs. 1 Satz 1 EStG hat die Klägerin in ihren Bilanzen das
Betriebsvermögen anzusetzen, das nach den handelsrechtlichen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB)
auszuweisen ist. Ist eine Verbindlichkeit nach handelsbilanziellen Grundsätzen zu bilanzieren, gilt dieses
Passivierungsgebot mithin auch für die Steuerbilanz. Nur wenn eine steuerrechtliche Spezialregelung weitere oder
abweichende Kriterien für die Passivierung für Steuerzwecke aufstellt, kann es zu einer abweichenden Behandlung
in der Steuerbilanz kommen (vgl. BFH-Urteil vom 19.08.2020 - XI R 32/18, BFHE 270, 344, BStBl II 2021, 279,
Rz 22).


17


aa) Die handelsrechtlichen GoB ergeben sich insbesondere aus den Bestimmungen des Ersten Abschnitts des Dritten
Buchs "Vorschriften für alle Kaufleute", den §§ 238 ff. HGB, wobei ein Passivierungsgebot für Verbindlichkeiten aus
§ 246 Abs. 1 Satz 3, § 247 Abs. 1, § 253 Abs. 1 Satz 2, § 266 Abs. 3 HGB folgt (vgl. dazu z.B. BFH-Urteile vom
10.07.2019 - XI R 53/17, BFHE 265, 249, BStBl II 2019, 803, Rz 17; vom 19.08.2020 - XI R 32/18, BFHE 270, 344,
BStBl II 2021, 279, Rz 23).


18


bb) Nach § 247 Abs. 1 HGB sind in der Handelsbilanz Schulden zu passivieren, wenn der Unternehmer zu einer dem
Inhalt und der Höhe nach bestimmten Leistung an einen Dritten verpflichtet ist, die vom Gläubiger erzwungen
werden kann und die am zu beurteilenden Bilanzstichtag eine gegenwärtige wirtschaftliche Belastung darstellt (vgl.
BFH-Urteile vom 30.11.2011 - I R 100/10, BFHE 235, 476, BStBl II 2012, 332, Rz 11, m.w.N.; vom 15.04.2015 -
I R 44/14, BFHE 249, 493, BStBl II 2015, 769, Rz 8; vom 28.09.2016 - II R 64/14, BFHE 255, 90, BStBl II 2017, 104,
Rz 16; vom 19.08.2020 - XI R 32/18, BFHE 270, 344, BStBl II 2021, 279, Rz 24). Dies gilt nach dem aus § 5 Abs. 1
Satz 1 EStG folgenden sogenannten Maßgeblichkeitsgrundsatz auch für Zwecke der Steuerbilanz (vgl. BFH-Urteile
vom 15.04.2015 - I R 44/14, BFHE 249, 493, BStBl II 2015, 769, Rz 8; vom 28.09.2016 - II R 64/14, BFHE 255, 90,
BStBl II 2017, 104, Rz 16; vom 19.08.2020 - XI R 32/18, BFHE 270, 344, BStBl II 2021, 279, Rz 24).


19


cc) Nach allgemeinen Grundsätzen entstehen Ansprüche und Verpflichtungen zu dem Zeitpunkt, zu dem die sie
begründenden Tatbestandsmerkmale erfüllt sind (vgl. z.B. BFH-Urteile vom 17.10.2013 - IV R 7/11, BFHE 243, 256,
BStBl II 2014, 302, Rz 20; vom 15.03.2017 - I R 11/15, BFHE 258, 8, BStBl II 2017, 1043, Rz 20; vom 29.09.2022 -
IV R 20/19, BFHE 278, 301, BStBl II 2023, 435, Rz 31). Auf den Zeitpunkt der Fälligkeit der Verbindlichkeit kommt es
nicht an (vgl. z.B. BFH-Urteile vom 15.03.2017 - I R 11/15, BFHE 258, 8, BStBl II 2017, 1043, Rz 20, m.w.N.; vom
29.09.2022 - IV R 20/19, BFHE 278, 301, BStBl II 2023, 435, Rz 31).


20


b) Danach sind die Voraussetzungen für die handelsbilanzielle Passivierung der Beteiligungsbeträge als
Verbindlichkeiten nicht erfüllt.


21
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Zwar hatte die Klägerin den von A festgelegten Beteiligungsbetrag beim Rückerwerb des jeweiligen Kfz am Ende
der Leasingdauer auch zu entrichten, wenn der tatsächliche Wert dieses Fahrzeugs höher als der bereits zu Beginn
des Leasings vereinbarte Rückkaufpreis war, so dass A keine Zahlung an die Klägerin zu leisten hatte. Die
Entrichtung des Beteiligungsbetrags war unabhängig davon, ob der tatsächliche Wert des Leasingrückläufers höher
(Gewinnfall) oder niedriger (Verlustfall) war als der im Voraus vereinbarte Rückkaufpreis und es im Verlustfall zum
Ausgleich eines eingetretenen Restwertrisikos durch A kam. Für die Passivierung einer Verbindlichkeit im Jahr des
Abschlusses der Restwertvereinbarung fehlt es jedoch an einer rechtlichen Verpflichtung, da die Klägerin zu Beginn
des Leasingvertrags (noch) nicht zu einer dem Inhalt und der Höhe nach bestimmten Leistung verpflichtet war, die
von A am Ende der Leasinglaufzeit hätte erzwungen werden können (vgl. dazu Rätke, Steuern und Bilanzen ‑‑StuB‑‑
2018, 725). Die Entrichtung des Beteiligungsbetrags war vom Rückerwerb des Leasingfahrzeugs abhängig. Er war
nur zu zahlen, falls B, der Leasinggeber, sein Rückgaberecht ausübte und die Klägerin das Kfz tatsächlich
zurücknehmen musste (vgl. dazu Ludwig/Oser/Philippsen, StuB 2023, 290). Erst im Zeitpunkt des tatsächlichen
Rückkaufs des Kfz stand fest, ob der Beteiligungsbetrag zu leisten war. Kam es nicht zum Rückkauf, weil der
Leasingvertrag zum Beispiel vor dem regulären Vertragsende aufgehoben oder storniert wurde, entfiel auch der
Beteiligungsbetrag. Ist die Verpflichtung ‑‑wie hier‑‑ von dem Eintritt einer aufschiebenden Bedingung abhängig,
kann keine Bilanzierung einer gewissen Verbindlichkeit erfolgen (vgl. BFH-Urteil vom 04.02.1999 - IV R 54/97,
BFHE 187, 418, BStBl II 2000, 139,unter II.2.b aa).


22


Die gewinnmindernde Einstellung der Beteiligungsbeträge als Verbindlichkeit war danach unzutreffend. Das FA hat
die von der Klägerin in der Bilanz zum Stichtag 31.12.2013 ausgewiesene Verbindlichkeit "Restwertabsicherung" in
Höhe von … € mithin zu Recht gewinnerhöhend aufgelöst.


23


2. Für die Beteiligungsbeträge, die die Klägerin im Falle und im Zeitpunkt des Rückerwebs der Leasingfahrzeuge an
A zu entrichten hatte, ist auch keine Rückstellung zu bilden. Denn dem bilanziellen Ausweis der aufschiebend
bedingten Verpflichtung, an A die festgelegten Beteiligungsbeiträge beim Rückerwerb der Leasingfahrzeuge zu
entrichten, stehen die Grundsätze der (Nicht-)Bilanzierung schwebender Geschäfte entgegen, ohne dass es noch auf
die steuerrechtliche Sonderregelung des § 5 Abs. 4b EStG ankäme.


24


a) Ansprüche und Verbindlichkeiten aus einem schwebenden Geschäft dürfen in der Bilanz grundsätzlich nicht
ausgewiesen werden (vgl. z.B. Beschluss des Großen Senats des BFH vom 23.06.1997 - GrS 2/93, BFHE 183, 199,
BStBl II 1997, 735, unter B.I.3.; BFH-Urteile vom 11.10.2007 - IV R 52/04, BFHE 219, 129, BStBl II 2009, 705, unter
II.D.2.d; vom 07.12.2017 - IV R 23/14, BFHE 260, 312, BStBl II 2018, 444, Rz 22; vom 25.07.2019 - IV R 49/16,
BFH/NV 2020, 15, Rz 20; vom 14.04.2022 - IV R 32/19, BFHE 275, 543, BStBl II 2022, 832, Rz 27). Während des
Schwebezustands besteht die (widerlegbare) Vermutung, dass sich die wechselseitigen Rechte und Pflichten aus
dem Vertrag wertmäßig ausgleichen (ständige Rechtsprechung, vgl. bereits Urteile des Reichsfinanzhofs vom
07.05.1920 - I A 302/19, RFHE 3, 22; vom 25.03.1925 - VI A 67-69/25, RStBl 1925, 166; BFH-Urteile vom
26.08.1992 - I R 24/91, BFHE 169, 163, BStBl II 1992, 977; vom 25.01.1984 - I R 7/80, BFHE 140, 449, BStBl II 1984,
344; vom 26.06.1980 - IV R 35/74, BFHE 130, 533, BStBl II 1980, 506; vom 07.09.1954 - I 50/54 U, BFHE 59, 311,
BStBl III 1954, 330; Beschluss des Großen Senats des BFH vom 23.06.1997 - GrS 2/93, BFHE 183, 199, BStBl II 1997,
735, unter B.I.3.; BFH-Urteile vom 11.10.2007 - IV R 52/04, BFHE 219, 129, BStBl II 2009, 705, unter II.C.2.d; vom
07.12.2017 - IV R 23/14, BFHE 260, 312, BStBl II 2018, 444, Rz 22; vom 25.07.2019 - IV R 49/16, BFH/NV 2020, 15,
Rz 20; vom 14.04.2022 - IV R 32/19, BFHE 275, 543, BStBl II 2022, 832, Rz 27).


25


Schwebende Geschäfte sind gegenseitige, auf Leistungsaustausch gerichtete Verträge im Sinne der §§ 320 ff. des
Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB), die von der zur Sach- oder Dienstleistung verpflichteten Partei ‑‑abgesehen von
unwesentlichen Nebenpflichten‑‑ noch nicht voll erfüllt sind (vgl. z.B. Beschluss des Großen Senats des BFH vom
23.06.1997 - GrS 2/93, BFHE 183, 199, BStBl II 1997, 735, unter B.I.3.; BFH-Urteile vom 28.07.2004 - XI R 63/03,
BFHE 207, 205, BStBl II 2006, 866, unter II.1.a.; vom 11.10.2007 - IV R 52/04, BFHE 219, 129, BStBl II 2009, 705,
unter II.D.2.d; vom 14.04.2022 - IV R 32/19, BFHE 275, 543, BStBl II 2022, 832, Rz 27). Hat ausnahmsweise der zur
Geldleistung Verpflichtete in Vorleistung zu treten, ist der Schwebezustand auch mit Erfüllung der Geldleistung
beendet, obgleich die Sach- oder Dienstleistung noch nicht erbracht ist (vgl. z.B. BFH-Urteile vom 18.12.2002 -
I R 17/02, BFHE 201, 234, BStBl II 2004, 126, unter II.6.; vom 11.10.2007 - IV R 52/04, BFHE 219, 129, BStBl II 2009,
705, unter II.D.2.d). Ein Bilanzausweis ist bei schwebenden Geschäften daher nur geboten, wenn und soweit das
Gleichgewicht solcher Vertragsbeziehungen durch Vorleistungen oder Erfüllungsrückstände eines Vertragspartners
"gestört" ist (vgl. z.B. BFH-Urteil vom 14.04.2022 - IV R 32/19, BFHE 275, 543, BStBl II 2022, 832, Rz 27).


26


b) Ausgehend davon lag am maßgeblichen Bilanzstichtag 31.12.2013 ein schwebendes Geschäft vor, das nicht zu
bilanzieren ist.
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aa) Die Klägerin ging die Verpflichtung, im Falle und im Zeitpunkt des Rückerwerbs der Leasingfahrzeuge die
Beteiligungsbeträge an A zu entrichten, nur ein, weil A sich seinerseits im Gegenzug dazu verpflichtete, ein sich
beim Leasingrückläufer durch einen niedrigeren tatsächlichen Wert gegenüber dem im Voraus vereinbarten
Rückkaufpreis realisierendes Restwertrisiko auszugleichen. Es lag mithin ein synallagmatischer Vertrag im Sinne der
§§ 323 ff. BGB vor, der auf einen gegenseitigen Leistungsaustausch gerichtet war (vgl. dazu auch Tiedchen, EFG
2022, 336; Tschatsch/Kellner, Neue Wirtschafts-Briefe 2019, 406; a.A. Ludwig/Oser/Philippsen, StuB 2023, 290).


28


bb) Dieser gegenseitige Vertrag ist am maßgeblichen Bilanzstichtag 31.12.2013 weder von A, der zur Absicherung
eines sich realisierenden Restwertrisikos zum Barwertausgleich verpflichteten Partei, noch von der Klägerin, die im
Falle des Rückerwerbs eines Leasingfahrzeugs zu einer Geldleistung verpflichtet war, erfüllt. Denn für die Frage, ob
und wenn ja, in welchem Umfang der Leistungsverpflichtete seine Leistung erbracht hat und ihm der Anspruch auf
die Gegenleistung so gut wie sicher ist, kommt es darauf an, zu welcher Leistung der Leistungsverpflichtete
überhaupt verpflichtet ist (vgl. BFH-Urteile vom 07.12.2017 - IV R 23/14, BFHE 260, 312, BStBl II 2018, 444, Rz 26;
vom 14.04.2022 - IV R 32/19, BFHE 275, 543, BStBl II 2022, 832, Rz 29).


29


cc) Anders wäre es, wenn die Klägerin als die zur Geldleistung bei Rückkauf der Leasingfahrzeuge Verpflichtete vor
dem maßgeblichen Bilanzstichtag 31.12.2013 in Vorleistung getreten wäre und die bei Rückerwerb der
Leasingfahrzeuge geschuldeten Beteiligungsbeträge an A vorausgezahlt hätte. In diesem Fall wäre der
Schwebezustand mit Erfüllung der Geldleistung beendet gewesen, obgleich die von A zu erbringende
Gegenleistung, ein sich (möglicherweise) realisierendes Restwertrisiko durch Barwertausgleich abzusichern, noch
ausgestanden hätte. Zu einem gewinnmindernden Abzug von Betriebsausgaben in Höhe der vorausgezahlten
Beteiligungsbeträge wäre es aber nicht gekommen. Die Klägerin hätte insoweit ein nicht abnutzbares immaterielles
Wirtschaftsgut "Restwertabsicherung", das beim Rückerwerb der Leasingfahrzeuge erfolgswirksam aufzulösen
gewesen wäre, in gleicher Höhe aktivieren müssen, weil als Anschaffungskosten dieses Vermögensgegenstands der
Preis für den Erwerb dieses Rechts gilt (zum Optionsrecht vgl. z.B. BFH-Urteil vom 22.05.2019 - XI R 44/17, BFHE
265, 124, BStBl II 2020, 44, Rz 24, m.w.N.).


30


dd) Dem steht nicht entgegen, dass ein Kfz-Händler, der sich ‑‑wie hier die Klägerin‑‑ bei der Veräußerung von
Fahrzeugen an Leasinggesellschaften verpflichtet, die Fahrzeuge am Ende der Leasingzeit zu einem bestimmten,
verbindlich festgelegten Preis zurückzukaufen, bei drohenden Verlusten aus einzelnen Geschäften Rückstellungen
bilden kann (vgl. dazu BFH-Urteile vom 15.10.1997 - I R 16/97, BFHE 184, 439, BStBl II 1998, 249; vom
25.07.2000 - VIII R 35/97, BFHE 193, 93, BStBl II 2001, 566). Zu solchen Verlusten kann es im Streitfall schon nicht
kommen, da die Klägerin das Restwertrisiko aus dem Rückerwerb der Leasingfahrzeuge regelmäßig durch die
Zusage, die Beteiligungsbeträge an A zu entrichten, in voller Höhe abgedeckt hat.


31


c) Auf die Frage, ob die Beteiligungsbeträge beim späteren Erwerb des Leasingrückläufers zu dessen
Anschaffungskosten gehören können (vgl. BFH-Urteil vom 22.05.2019 - XI R 44/17, BFHE 265, 124, BStBl II 2020,
44) und dies dazu führen muss, dass sie, wie das FA und das FG angenommen haben, nicht passiviert werden dürfen,
oder eine Rückstellung passiviert werden darf, weil es sich bei den Beteiligungsbeträgen vor dem Rückerwerb um
Anschaffungskosten eines nicht abnutzbaren immateriellen Wirtschaftsguts "Restwertabsicherung" handelt, das von
der Klägerin im Gegenzug zu aktivieren und erst beim Rückerwerb nach Ablauf der Leasingdauer des jeweiligen Kfz
erfolgswirksam aufzulösen wäre, kommt es deshalb nicht mehr an.


32


3. Die streitgegenständliche Körperschaftsteuerfestsetzung für das Streitjahr vom 01.06.2016 erweist sich danach
im Ergebnis als zutreffend, so dass das FG die Klage zu Recht als unbegründet abgewiesen hat. Die Entscheidung
des FG stellt sich mithin aus anderen Gründen als richtig dar, so dass die Revision nach § 126 Abs. 4 FGO als
unbegründet zurückzuweisen ist.


33


4. Der Senat entscheidet mit Einverständnis der Beteiligten ohne mündliche Verhandlung durch Urteil (§ 90 Abs. 2,
§ 121 Satz 1 FGO).


34


5. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.35
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